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Verwaltungsgemeinschaft
Die Gemeinden Limbach und Fahrenbach informieren um-
fangreich und zeitnah auf Ihren Homepages www.limbach.de 
und www.fahrenbach.de über die aktuellen Entwicklungen!
Liebe Bürgerinnen und Bürger, gab Inkrafttreten der 11. Corona-
verordnung gab es nahezu keine Änderungen im Bereich der aktuell 
gültigen Verordnungen. Deshalb haben wir Ihnen die aktuell gelten-
den Regelungen unten nochmals aufgeführt.
Auftretende Fragen rund um das Virus und seine Folgen beantwor-
tet weiter das Bürgertelefon beim Landratsamt. Im Übrigen verwei-
sen wir auf das Angebot auf unserer jeweiligen Homepage.
 Bleiben weiter gesund!
Herzlichst, Ihre Bürgermeister Jens Wittmann und Thorsten Weber
Aktuelles im Zusammenhang mit dem Virus COVID-19:
Regelungen der 11. Corona-Verordnung
Mit der elften Verordnung der Landesregierung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) werden die Schutzmaß-
nahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf Grundlage 
neuer Leitindikatoren getroffen. Das bestehende Maßnahmenpaket 
der zehnten CoronaVO wird in Vorbereitung der zu erwartenden 
weiteren Ausbreitung der vierten Infektionswelle mit der hochan-
steckenden Virus-Variante B.1.617.2 (Delta-Variante), die weitge-
hend nicht-immunisierte Personen betrifft, im Rahmen eines drei-
stufigen Warnsystems erweitert und verschärft. Zugleich wird die 
vom Bund beschlossene Änderung des § 28a Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG) berücksichtigt.
Insbesondere folgende Regelungsinhalte sind umfasst:
o  Einführung der neuen Indikatoren Sieben-Tage-Hospitalisie-

rungsinzidenz und Auslastung der Intensivbetten (AIB) für die 
Ermittlung der geltenden neuen Basis-, Warn- und Alarmstufe 
der Schutzmaßnahmen. 

o  Einführung von Ausnahmetatbeständen für die in der Warn- und 
Alarmstufe geltenden Einschränkungen für Personen unter 18 
Jahre und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können.

o  Private Zusammenkünfte und private Veranstaltungen werden 
in der Warn- und Alarmstufe beschränkt. Es sind dann nur noch 
Treffen eines Haushalts mit fünf bzw. einer weiteren Person gestat-
tet. Hierbei bleiben immunisierte Personen und die o.g. genann-
ten von den Beschränkungen ausgenommenen Personengruppen 
unberücksichtigt.

o  Für Veranstaltungen der Kultur und des Sports, Stadt- und Volks-
feste, Informationsveranstaltungen, Betriebs- und Vereinsfeiern 
gilt ab der Basisstufe eine 3G-Pflicht, in der Warnstufe PCR-Nach-
weispflicht für Nicht-Immunisierte und ab Alarmstufe eine 2G-
Pflicht.

o  Veranstaltungen haben nun allgemein eine absolute Obergrenze 
von 25.000 Besucherinnen und Besuchern, es dürfen bis zur ei-
ner Größenordnung von 5.000 Besucherinnen und Besuchern die 
vorhandenen Kapazitäten zu 100 Prozent ausgelastet werden. Für 
eine Belegung über diese Schwelle hinaus hat der Betreiber die 
Wahl, die den Anteil von 5.000 Personen übersteigende Kapazität 
zu 50 Prozent auszulasten oder die maximal zulässige Obergrenze 
von 25.000 Personen voll auszuschöpfen, sofern nur immunisierte 
Besucherinnen und Besucher zugelassen werden.

o  Für Kultureinrichtungen (Galerien, Museen, Bibliotheken usw.), 
Messen, Ausstellungen und Kongresse, Sportstätten, Bäder und 
Saunen, touristischen Verkehren und Freizeiteinrichtungen gilt ab 
der Basisstufe eine 3G-Pflicht, in der Warnstufe PCR-Nachweispf-
licht für Nicht-Immunisierte und ab Alarmstufe eine 2G-Pflicht.

o  Der Regelungsgehalt aus der CoronaVO Bäder und Saunen zur 
Untersagung des Betriebs von Dampfbädern und ähnlichen An-
lagen mit Aerosolbildung wurde in die Elfte Corona-Verordnung 
überführt.

o  Für Angebote der außerschulischen Bildung und Erwachsenen-
bildung (Volkshochschulen u.ä.) gilt in der Basisstufe eine 3G-
Pflicht, in der Warnstufe eine PCR-Test-pflicht und in der Alarm-
stufe eine 2G-Pflicht.

o  Für Gastronomieeinrichtungen und Vergnügungsstätten, so-
wie Mensen und Betriebskantinen gilt in der Basisstufe eine 3G-
Pflicht, in der Warnstufe eine PCR-Test-pflicht und in der Alarm-

stufe eine 2G-Pflicht. Der Außer-Haus-Verkauf und die Abholung 
bestellter Speisen und Getränke bleibt ohne Beschränkungen zu-
lässig. Im Falle von Mensen und Betriebskantinen gelten die Ein-
schränkungen nicht für Angehörige der jeweiligen Einrichtung.

o  Für Beherbergungsbetriebe gilt in der Basis- und Warnstufe eine 
3G-Pflicht und in der Alarmstufe eine PCR-Testpflicht. Testnach-
weise sind wie bisher alle drei Tage erneut vorzulegen.

o  Für Beschäftigte, die direkten Kontakt zu externen Personen 
(Kunden, Besuchern, Dienstleistern usw.) haben, wurde eine An-
nahmepflicht für die durch den Arbeitgeber nach der SARS-CoV-
2-ArbeitsschutzV des Bundesarbeitsministeriums anzubietenden 
Tests aufgenommen, wenn die Warnstufe erreicht ist. Selbststän-
dige mit ähnlichem Tätigkeitsprofil müssen die Testungen ebenso 
dann zweimal pro Woche durchführen. Hiervon ausgenommen 
sind immunisierte Beschäftigte.

Regelungen aus der Corona-Verordnung Schule:
o  Ab dem 13. September 2021 bis zunächst zu den Herbstferien 

müssen sich alle Beschäftigten in Schulen und Kitas täglich vor 
Aufnahme des Dienstes testen lassen. Ausgenommen sind immu-
nisierte Personen. Die Durchführung eines Selbsttests vor Zeugen 
mit entsprechender Dokumentation soll möglich sein (Selbsttest 
= selbst vorgenommener Test ohne Überwachung, § 1 Nr. 4 Coro-
naVO Absonderung).

o  An Schulen, an denen die Kinder und Jugendlichen per Antigen-
test getestet werden, sollen ab dem 27. September 2021 bis zu den 
Herbstferien drei anstatt der bislang zwei Testungen pro Woche 
durchgeführt werden. An Schulen, die ihre Testungen ausschließ-
lich per PCR-Pooltests durchführen, bleibt es bei einer zweimali-
gen Testung pro Woche.  

Für einen Infektionsfall in der Schule wurde folgendes festgelegt: 
o  Entsprechend der CoronaVO Absonderung sollen bei einem posi-

tiv getesteten Fall in der Klasse alle nicht-immunisierten Schüle-
rinnen und Schüler fünf Tage hintereinander getestet werden. 

o  Das infizierte Kind / die Schülerin oder der Schüler wird unver-
züglich für 14 Tage in häusliche Absonderung geschickt. 

o  Die jeweilige Schulklasse bleibt in dieser Zeit, etwa in den Pausen, 
im Klassenverband beisammen und mischt sich nicht mit ande-
ren Klassen. 

o  Sportunterricht findet nur draußen und im Klassenverband statt. 
o  Im Musikunterricht muss während dieser Zeit auf Gesang und das 

Nutzen von Blasinstrumenten verzichtet werden.
o  Sobald jedoch gleichzeitig 20% der Schülerinnen und Schüler ei-

ner Klasse innerhalb von 10 Tagen Infektionen aufweisen – und 
damit eine hohe Infektionsdynamik vorliegt - prüft das örtliche 
Gesundheitsamt, für welche Schülerinnen und Schüler bzw. ob für 
die gesamte Klasse Quarantäne angeordnet wird. Diese Regelung 
gilt analog auch für die Kindertageseinrichtungen. 

Regelungen aus der Coronaverordnung Kita:
Für die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen gilt 
u.a. folgendes:
Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für 
1.  Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit 

dem Coronavirus unterliegen,
2.  Personen, die sich nach einem positiven Test nach Maßgabe der 

Corona-Verordnung Absonderung einem PCR-Test zu unterzie-
hen haben,

3.  Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Co-
ronavirus, namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, 
Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, 

4.  Kinder, solange sie die Absonderung bestehende einmalige Test-
pflicht nicht erfüllen, längstens für die Dauer von 14 Tagen, sowie

5.  das in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespfle-
ge tätige Personal, sofern es sich nicht an jedem Tag der Präsenz 
in der Einrichtung einem Schnelltest oder einem PCR-Test unter-
zieht, der in der Einrichtung durchzuführen und von einer wei-
teren volljährigen Person zu überwachen ist. Für die im Haushalt 
der Tagespflegeperson ausgeübte Kindertagespflege gilt dies mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle des Zutrittsverbots die Untersagung der 
Ausübung der Kindertagespflege tritt.

Das Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht nicht
1.  für Personen, an denen ein COVID-19-Test aufgrund einer Be-

hinderung nicht durchgeführt werden kann, sofern die vorliegen-
de Behinderung und die Undurchführbarkeit durch eine ärztliche 
Bescheinigung glaubhaft gemacht werden,

http://www.limbach.de
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2.  für immunisierte Personen,
3.  für das kurzfristige Betreten des Einrichtungsgeländes, soweit dieses 

für die Wahrnehmung des Personensorgerechts erforderlich ist, und
4.  für das kurzfristige Betreten, das für den Betrieb der Einrichtung 

erforderlich ist, zum Beispiel durch Dienstleister, oder soweit der 
Zutritt außerhalb der Betriebszeiten, zum Beispiel durch das Rei-
nigungspersonal, erfolgt.

Elternabende gelten als Veranstaltungen im Sinne der Corona-
VO (Corona Verordnung des Landes in der ab 13.09.2021 gülti-
gen Fassung). Damit sind die Vorgaben der Verordnung für Ver-
anstaltungen, wie z.B. die 3-G-Regelung, anzuwenden. D. h. 
nicht-immunisierten Personen ist der Zutritt nur nach Vorlage ei-
nes Testnachweises gestattet, sofern die Veranstaltung in geschlos-
senen Räumen stattfindet.
Änderung CoronaVO Absonderung 
Nach Corona-Verordnung Absonderung besteht in Umsetzung 
der RKI-Empfehlungen für abgesonderte Haushaltsangehörige 
und enge Kontaktpersonen die Möglichkeit, die nun gültige 10-tä-
gige Absonderungspflicht durch PCR-Testung ab dem 5. Tag oder 
Antigen-Schnelltestung ab dem 7. Tag zu beenden. Die Probeent-
nahmen dürfen frühestens an den genannten Tagen durchgeführt 
werden. Für Personen, die regelmäßig im Rahmen einer seriellen 
Teststrategie getestet werden (z.B. regelmäßige Testungen in der 
Schule), gibt es eine weitere Möglichkeit, die Absonderung schon 
ab dem 5. Tag zu beenden (Vorliegen eines negativen Schnelltester-
gebnisses bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag). Die ne-
gativen Testergebnisse müssen nicht dem Gesundheitsamt vorgelegt 
werden, sondern zum Zweck der Kontrolle durch die Ortspolizeibe-
hörden von den Betroffenen mitgeführt werden.
Verlängerung und Ergänzung der SARS-CoV-2 Arbeitsschutz-
verordnung
Die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung wurde an die Dauer der 
epidemischen Lage gekoppelt und damit bis einschließlich 24. No-
vember 2021 verlängert. Die Änderungen traten am 10. September 
2021 in Kraft.
Die Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz bleiben unverän-
dert bestehen. Arbeitgeber bleiben verpflichtet, in ihren Betrieben 
mindestens zweimal pro Woche für alle Beschäftigten in Präsenz 
die Möglichkeit für Schnell- oder Selbsttests anzubieten. Die Auf-
bewahrungsfrist für Nachweise über die Beschaffung von Tests und 
Vereinbarungen mit Dritten über die Testung verlängert sich eben-
falls bis zum 24. November 2021.
Nach der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung besteht eine Ver-
pflichtung der Arbeitgeber, Beschäftigte über die Risiken einer Er-
krankung an COVID-19 zu informieren – ebenso wie über Mög-
lichkeiten einer Impfung. Außerdem müssen Arbeitgeber die 
Betriebsärzte bei betrieblichen Impfangeboten unterstützen sowie 
Beschäftigte zur Wahrnehmung von Impfangeboten freistellen.
Darüber hinaus ist in der Arbeitsschutzverordnung festgeschrie-
ben, dass bei der Festlegung und der Umsetzung der Maßnahmen 
des betrieblichen Infektionsschutzes der Arbeitgeber einen ihm be-
kannten Impf- oder Genesungsstatus der Beschäftigten berücksich-
tigen kann.
Regelungen für Reiserückkehrer bei der Einreise:
Seit 30. Juli gilt über die Coronavirus-Einreiseverordnung – Coro-
naEinreiseV folgende Regelungen:
Ab 1. August 2021 müssen alle nicht geimpften oder genesene Ein-
reisenden ab 12 Jahren ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen 
können. 
Bei Einreisen aus einem Virusvariantengebiet müssen auch Geimpf-
te und Genesene ein aktuelles negatives Testergebnis nachweisen.
Grundsätzlich gilt weiterhin, dass Sie sich nach der Einreise nach 
Deutschland aus einem Risikogebiet abzusondern haben. Die Länge 
der Absonderung richtet sich nach dem konkreten Risikogebiet, aus 
dem Sie einreisen, und dessen Einstufung zum Einreisetag. Bitte er-
kundigen Sie sich zum konkreten Zeitpunkt Ihrer Einreise
Weitere Informationen, insbesondere für Geimpfte und Genesene, 
stellt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website unter 
Aufgrund der zunehmenden Reiseaktivitäten und im Hinblick auf 
die Ausbreitung der Delta-Variante empfiehlt das Sozialministeri-
um allen Rückkehrern, sich freiwillig testen zu lassen. Die Einreise-
anmeldung (unter www.einreiseanmeldung.de) ist zu tätigen. 
Reisende im Luftverkehr oder nach Voraufenthalt in einem Hoch-
inzidenz- oder Virusvariantengebiet müssen sich schon vor der Ab-

reise testen lassen und müssen dem Beförderer, beispielsweise der 
Fluggesellschaft, ein negatives Testergebnis vorlegen (außer bei Vi-
rusvariantengebieten, wo grundsätzlich ein Beförderungsverbot gilt 
und die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises nicht aus-
reicht). Auch bei der Einreisekontrolle in Deutschland durch die 
Bundespolizei kann der Nachweis verlangt werden. 
Der Testnachweis muss sich jeweils auf einen Test beziehen, der ma-
ximal 48 Stunden (bei Antigen-Tests) oder 72 Stunden (PCR) zu-
rückliegt. Für die Berechnung dieser Zeiträume ist der Zeitpunkt 
der Einreise maßgeblich. Bei Virusvariantengebieten verkürzt sich 
die Frist bei Antigen-Tests auf 24 Stunden. 
Die Liste des Robert-Koch-Instituts zu Risikogebieten finden Sie 
hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coro-
navirus/Risikogebiete_neu.html 
FAQ zur Einreise: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html 
Ein besonderes Augenmerk:
Die Gemeinden in ihrer Funktion als Ortspolizeibehörde unter-
stützen durch Priorisierung bei SARS-CoV-2 positiv getesteten Per-
sonen mit Reiseanamnese Indien die Kontaktpersonenermittlung. 
Bei Verdacht auf das Vorliegen der Indischen Variante (z.B. Rei-
seanamnese Indien) wird die Absonderung sowohl der positiv ge-
testeten Person, als auch der engen Kontaktpersonen engmaschig 
überwacht. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Einhaltung der 
Quarantäne, als auch im Hinblick auf Symptomentwicklung. Bei 
Bestätigung der Indischen Variante ist die engmaschige Überwa-
chung bis zum Ende der Isolation des Falls und der Quarantäne der 
Kontaktpersonen fortzuführen.

Verschiedenes
KWIN: Vereinssammlungen für Altpapier als Straßensammlung
Die Altpapier-Sammlungen durch Vereine im Neckar-Odenwald-
Kreis finden im Monat Oktober regulär als Straßensammlungen 
statt, das heißt, das Altpapier wird von den Vereinen am Grund-
stück abgeholt. Die Sammlungen sind im Entsorgungskalender von 
AWN und KWiN mit dem Altpapierbündel-Symbol aufgeführt.
Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 06281/906-0.
Die Gewerbeschule Mosbach informiert 
Sie haben die mittlere Reife bereits in der Tasche, machen gerade 
eine Berufsausbildung und merken, dass Sie ihr Potenzial nicht 
ausgeschöpft haben und einen höheren Schulabschluss erreichen 
möchten. Warum nicht neben der Berufsausbildung an der Abend-
schule der Gewerbeschule Mosbach. Wir bieten Ihnen die Möglich-
keit bei uns die Fachhochschulreife in zwei Jahren neben der Ausbil-
dung zu erwerben. Sie erhalten in den zwei Jahren Unterricht in den 
prüfungsrelevanten Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
an 2–3 Abenden pro Woche von 17:00 Uhr – 20:00 Uhr. 
Was benötigen Sie dazu: 
–  Ein Berufsausbildungsverhältnis von mindestens dreijähriger Dauer
–  einen mittleren Bildungsabschluss an einer Realschule, Werk-

realschule, eine Fachschulreife an einer zweijährigen Berufsfach-
schule oder die Versetzung nach Klasse 10 eines Gymnasiums. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich doch ein-
fach für unsere Schulart BSFHR an, indem Sie auf unserer Home-
page das Anmeldeformular Berufsschule mit Zusatzqualifikation 
Fachhochschulreife ausfüllen und im Sekretariat der Gewerbeschu-
le Mosbach abgeben. Der Anmeldeschluss ist der 06.10.2021. 
Wir freuen uns auf Sie!

VHS Mosbach
Englisch zum Mitreden A1 - online 
Der zweiteilige Online-Crashkurs „Englisch zum Mitreden“ eignet 
sich für Menschen mit geringen Vorkenntnissen, die wenig Zeit ha-
ben und sich einen kompakten Einstieg in die englische Sprache 
wünschen, um sich schnell in den wichtigsten Alltagssituationen 
verständigen zu können. Modul 1 behandelt die Themen Begrü-
ßung, Umgangsformen, Familie, Uhrzeit, Wegbeschreibung, Ver-
kehrsmittel. In Modul 2 geht es um Telefongespräche, E-Mail-Re-
servierungen, Situationen im Restaurant, am Geldautomaten, beim 
Einkaufen etc. Der Kurs mit Dozentin Sabine Juliane Peres findet je-
weils dienstags 19. + 26. Oktober um 18:00 - 20:15 Uhr online über 
die vhs.cloud statt. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle 
unter Tel.: (0 62 61) 918660-0 oder www.vhs-mosbach.de entgegen.

http://www.einreiseanmeldung.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
http://www.vhs-mosbach.de/
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Französisch für Anfänger am Nachmittag 
Am Montag, 18. Oktober startet wieder ein neuer Nachmittagskurs 
Französisch für Anfänger mit Dozentin. Er richtet sich an Sprach-
anfänger (Level A1) und umfasst 15 Termine, die jeweils um 14.00-
15:30 Uhr in der VHS - Raum 2, Hauptstraße 22 stattfinden. Es gilt 
die 3G-Regel. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle unter 
Tel.: (0 62 61) 918660-0 oder www.vhs-mosbach.de entgegen.
Das „Team-Seminar“ 
Ein guter Umgang mit sich selbst und effiziente Kommunikations-
Techniken sind Grundlage für Erfolg und das Erreichen von gemein-
samen Zielen. Das zweiteilige „Team-Seminar“ mit Dozentin Marian-
ne Heck richtet sich an Gruppenleiter, aber ebenso an „Teamleidende“, 
die hier auch eigene Anliegen einbringen können. Das Seminar findet 
am Freitag, 15. Oktober um 18:00 - 21:00 Uhr und Samstag, 16. Okto-
ber um 10:00 – 17:00 Uhr in der VHS - Raum 2, Hauptstraße 22 statt. 
Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle unter Tel.: (0 62 61) 
918660-0 oder www.vhs-mosbach.de entgegen.
Bio-Honig - Von der Blüte ins Glas
Am Samstag, 9. Oktober, 10 bis 12 Uhr erhalten Verbraucher Einbli-
cke in die Bienenvölkerführung und Honiggewinnung in einer Bio-
Imkerei. Bioland Imker Herrmann erklärt die Unterschiede zur kon-
ventionellen Imkerei. Geplant sind auch eine Honigverkostung und 
bei gutem Wetter der Besuch eines Bienenstandes (Pkw erforderlich). 
Zu der Veranstaltung im Rahmen der landesweiten Öko-Aktionswo-
chen laden die Imkerei Herrmann (Hirschlanden) und die Bio-Mus-
terregion Neckar-Odenwald ein. Anmeldung ist erforderlich unter 
06281 5212 1617 oder an ruth.weniger@neckar-odenwald-kreis.de. 
Treffpunkt und Weiteres werden bei der Anmeldung mitgeteilt.
Bauernverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V.
Eine herzliche Einladung zur Kreiserntedankfeier ergeht an alle, die 
„Danke sagen möchten“ für die vielfältigen Lebensmittel, die wir 
täglich ausreichend zur Verfügung haben. Landwirte und Verbrau-
cher feiern Erntedank im Rahmen eines „Ökumenischen Auto- 
und Bulldoggottesdienstes“ am Sonntag, den 10. Oktober 2021 
um 10.00 Uhr auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in Rosen-
berg-Sindolsheim, Vorstadt 11a. Selbstverständlich sind auch 
Fahrradfahrer und Fußgänger sehr herzlich willkommen.
Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Begegnungstreffen 
statt, bei dem Verbraucher mit Landwirten ins Gespräch kommen 
können. Es gibt Getränke und die Kirchenkäserei wird eine Köst-
lichkeit anbieten. Das Ende ist gegen 12.15 Uhr geplant. Damit die 
notwendigen Hygienevorschriften eingehalten werden können, 
wird um Anmeldung gebeten bei der Geschäftsstelle des Bauern-
verbandes Tel.: 06281/2393; E-Mail: neckar-odenwald@lbv-bw.de.
Bitte jeweils separat für den Gottesdienst und das anschließende 
Zusammenkommen anmelden.
Ein Beitrag der Landfrauen und die Überreichung der Erntegaben 
an die Kindergärten von Rosenberg runden die Feier ab.
Nach der Feier besteht die Möglichkeit, Käse, Joghurt, Quark ….u.a. 
bei der Kirchenkäserei einzukaufen. Der Gastronomiebetrieb der 
Käserei hat an diesem Sonntag ebenfalls geöffnet, so dass ein Mit-
tagessen eingenommen werden kann. Dazu ist jedoch eine vorheri-
ge Anmeldung notwendig. Anmeldungen bitte über anmeldung@
kirchenkaeserei.de oder telefonisch 06295/9296688.
Mein Profil in der Jobbörse
Online-Veranstaltung am 8. Oktober
Im Online-Seminar aus der Serie „Nicht warten, jetzt starten – Wie-
DerEinstieg gelingt!“ geht es am 8. Oktober um die Jobbörse der 
Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsuchende erfahren, wie man sein 
Bewerbungsmanagement einfach und schnell optimieren kann. Ka-
trin Bautz, Arbeitsvermittlerin im Jobcenter Neckar-Odenwald, er-
klärt wie ein Bewerberprofil erfasst und zur gezielten Stellensuche 
genutzt wird. Dabei zeigt sie auch wie man sich täglich per E-Mail 
über aktuelle Stellen informieren kann. Weitere Themen sind die 
Lernbörse mit attraktiven Online-Programmen sowie Bewerber-
mappen, die online versendet und komfortabel verwaltet werden 
können. Die Veranstaltung findet online am 8. Oktober von 10.30 
bis 11.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind 
telefonisch unter 0791 9758-321(Agentur für Arbeit, Susanne Ehr-
mann) oder unter 06261 675683 (Jobcenter, Kirsten Haber) erfor-
derlich. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät 
(Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Por-
tal werden vorab per E-Mail zugeschickt. Gemeinsame Veranstalter 
sind die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, 
das Jobcenter Neckar-Odenwald-Kreis, das Regionalbüro für beruf-
liche Fortbildung und die Kontaktstelle Frau und Beruf. Unter dem 

Motto „Nicht warten, jetzt starten – WieDerEinstieg gelingt!“ ver-
anstalten diese Partner regelmäßig Workshops im Neckar-Oden-
wald-Kreis und sprechen damit in erster Linie Frauen und Männer 
an, die wieder in den Beruf einsteigen wollen. 

Kirchliche Nachrichten 
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

Prälat-Linus-Bopp-Platz 3, 74838 Limbach, Tel. 06287/244, pfarramt.limbach@kath-elf.de
Hauptstr. 38, 74864 Fahrenbach, Tel. 06267/245, pfarramt.fahrenbach@kath-elf.de
www.kath-elf.de
Gottesdienste vom 02./03.10. bis 08.10.2021
Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live
Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros, per SE-App, über unsere Homepage oder per Mail an an-
meldung@kath-elf.de
Sonntag, 03.10. – 27. SONNTAG IM JAHRESKREIS / Erntedank-
sonntag, Segnung der Erntegaben
Elztal
Au (Sa)  18.00 Beichtgelegenheit
Au (Sa)  18.30 Messfeier mit Segnung der Erntegaben
Mu 10.15  Open-Air-Gottesdienst zum Erntedankfest 

(Rathausplatz)
Ri 10.15  Festgottesdienst zur Erstkommunion mit Seg-

nung der Erntegaben
Au 18.30 Rosenkranz
Limbach 
Wag (Sa)  18.00 Beichtgelegenheit
Wag (Sa)  18.30  Messfeier mit Segnung der Erntegaben und vor-

bestellten Minibrote, gleichzeitig Livestream, 
mitgestaltet von der Kath. Landvolkbewegung 

Lau 08.45 Messfeier mit Segnung der Erntegaben
Lim 10.15  Festgottesdienst zum Kirchweihfest mit Segnung 

der Erntegaben und Erstkommunion, gleichzei-
tig Livestream

Fahrenbach
Tr 08.45  Messfeier mit Segnung der Erntegaben, anschl. 

Stehkaffee auf dem Kirchenvorplatz
Tr 11.30  Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Liedern und Texten für eine kurze persönliche 
Besinnung vor und nach dem Kommunionemp-
fang (bis 12.30 Uhr, ohne Anmeldung)

@ 19.30 Zoom-Impuls Erntedank   
Montag, 04.10. 
Da 18.30 Thematische Andacht
@ 18.30 Rosenkranz/Andacht im Livestream
Dienstag, 05.10. 
Da 18.30 Messfeier mit Anbetung gleichzeitig Livestream
Krum 18.30 Rosenkranz
Mittwoch, 06.10. 
Wag 18.30  Messfeier mit Anbetung gleichzeitig Livestream, 

Kollekte für den Besuchsdienst
@  Heute leider kein Zoom-Impuls 
Donnerstag, 07.10.
Lau 18.00 Rosenkranz  
 18.30  Messfeier mit Anbetung gleichzeitig Livestream, 

Kollekte für die Pfarrcaritas  
Freitag, 08.10. 
Da 18.30 Eucharistische Anbetung
Ri 18.30 Schülergottesdienst gleichzeitig Livestream
ERSTKOMMUNION 2021
Die Erste Heilige Kommunion feiern
am 03.10.2021, Pfarrkirche St. Georg, Rittersbach
· aus Rittersbach: Marc Hauk
am 03.10.2021, Pfarrkirche St. Valentin, Limbach
· aus Rittersbach: Lara Eisner
Vorankündigung Anmeldung zur Erstkommunion 2022
Im Herbst beginnt wieder ein neuer Vorbereitungskurs zur Erst-
kommunion für Kinder der Klassen 3.
Der Elternabend findet am Donnerstag, 21.10.2021, um 19.30 Uhr 
in der Kirche in Limbach statt. Bitte beachten Sie auch die Termine 
für Schülergottesdienste, die der Vorbereitung dienen.
Nähere Informationen folgen im nächsten Pfarrbrief.
Feier von Ehejubiläen
Immer wieder taucht die Frage auf, warum wir von kirchlicher Sei-
te nicht wie bei runden Geburtstagen auch die Jubelpaare zur Gol-

http://www.vhs-mosbach.de/
http://www.vhs-mosbach.de/
mailto:ruth.weniger@neckar-odenwald-kreis.de
mailto:neckar-odenwald@lbv-bw.de
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denen oder Diamantenen Hochzeit besuchen, und manche haben 
schon vergeblich auf einen Glückwunsch der Kirchengemeinde ge-
wartet, was uns vom Seelsorgeteam leidtut. Grund dafür ist, dass wir 
leider keine verlässlichen, vollständigen Daten über die Eheschlie-
ßungen aus der Zeit vor der Digitalisierung der Kirchenbücher ha-
ben, insbesondere bei Paaren, die außerhalb unserer Gemeinden ge-
heiratet haben. Wir sind deshalb auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Machen Sie uns bitte auf Jubelpaare aus dem Kreis Ihrer Angehö-
rigen und Bekannten aufmerksam bzw. melden Sie sich selbst vor 
Ihrem Festtag im Pfarrbüro. Sie können dann wählen zwischen ei-
nem eigenen Gottesdienst, der Mitfeier Ihres Jubiläums im Rahmen 
einer Gemeindemesse oder einem Hausbesuch mit Übergabe der 
entsprechenden Ehrenurkunde unseres Erzbischofs.
Neuer Pfarrer für die Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fah-
renbach: Pfarrer Michael Gartner übernimmt ab Januar 2022 
das neue Amt 
Rust / Limbach (pef). Pfarrer Michael Gartner (45), bisher Leitender 
Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Rust im Dekanat Lahr, übernimmt ab 
Januar 2022 die Aufgabe des Leitenden Pfarrers in der Seelsorgeeinheit 
Elztal-Limbach-Fahrenbach im Dekanat Mosbach-Buchen. Zusam-
men mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wird er für die Seelsorge von rund 6.050 Katholikinnen und 
Katholiken in den Pfarrgemeinden Limbach St. Valentin, Limbach-
Wagenschwend Hl. Kreuz, Elztal-Dallau St. Maria, Elztal-Rittersbach 
St. Georg und Fahrenbach St. Jakobus verantwortlich sein. Wie das 
Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu am Sonntag (26.09.) mit-
teilte, wurde diese Personalentscheidung in den Gottesdiensten auch 
den Gläubigen in den Gemeinden bekannt gegeben. Michael Gartner 
wurde 1976 in Karlsruhe geboren und 2005 in Freiburg zum Priester 
ge-weiht. Nach Vikarsjahren in der Seelsorgeeinheit Heidelberg-Mit-
te und als Dekanatsjugendseelsorger in Heidelberg wurde er 2007 Ju-
gendpfarrer und Geistlicher Leiter der KjG Frei-burg (Diözesanver-
band). Von 2011 bis 2012 wirkte er als Rektor für die Pastoralkurse 
am Priesterseminar Collegium Borromaeum in Freiburg und Beauf-
tragter für die Berufseinführung der Vikare am Institut für Pastora-
le Bildung in Freiburg. Seit 2012 ist Gartner Leitender Pfarrer in der 
Seelsorgeeinheit Rust. Informationen und Fakten über die Erzdiözese 
Freiburg erhalten Sie stets aktuell unter www.ebfr.de/erzbistum. Auf 
unserer Internetseite www.ebfr.de informieren wir Sie auch über ak-
tuelle Themen wie unsere Präventionsarbeit, über Kirche und Finan-
zen, Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements, kirchliche Feierta-
ge und spirituelle Angebote. Außerdem finden Sie uns auf Facebook 
(facebook.com/erzdioezese.freiburg), Twitter (twitter.com/Bistum-
Freiburg), YouTube (youtube.com/user/erzbistumfreiburg) und Ins-
tagram (instagram.com/erzbistumfreiburg).

Amtliche Bekanntmachungen
Rathaus geschlossen
Wir bitten um Beachtung! Das Rathaus ist am Freitag, den 01.10. 
wegen einer internen Schulung geschlossen. 
Bundestagswahl 2021
Liebe Bürgerinnen und Bürger, mit einer Wahlbeteiligung von 
rund 80 % ist in Limbach fleißig vom Wahlrecht Gebrauch ge-
macht worden. Vielen Dank an Sie als Wählerinnen und Wähler 
für das vorbildliche Verhalten in den Wahllokalen und bei der Brief-
wahl, die mit einem Anteil von deutlich über 40 Prozent den größ-
ten Stimmenanteil verzeichnete. Auch diese Wahl stand wieder im 
Zeichen der aktuellen Anforderungen der Pandemie. Umso erfreu-
licher war, alle Regeln, ob Abstände oder Hygiene, wurden eingehal-
ten und auch die Hinweise der eingeteilten Wahlhelfer/innen fan-
den jederzeit Beachtung. 
Für die vielen fleißigen Helferinnen und Helfern in unseren sieben 
Wahllokalen in den Ortsteilen und im Briefwahlausschuss war die 
Bundestagswahl nach der Landtagswahl im März erneut eine be-
sondere Herausforderung. Diese wurde, nicht nur mit Blick auf die 
Maskenpflicht, bestens gemeistert. Der Wahlbetrieb lief von 8.00 bis 
18.00 Uhr völlig reibungslos und ohne besondere Ereignisse. 
An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank allen Wahlhelfer/innen 
der Wahlvorstände in den Wahllokalen vor Ort und im Brief-

wahlvorstand sowie den Mitarbeiter/innen unseres Hauptamtes 
für die Organisation der Vorbereitung, der Durchführung und der 
Nachbereitung dieser Bundestagswahl. 
Nachfolgend sehen Sie die Übersicht über die Verteilung der Erst- 
und Zweitstimmen bei der Bundestagswahl in unserer Gemeinde. 
Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page. Dort finden Sie auch die Unterteilung nach Ortsteilen. Mit 
Spannung richtet sich nun aller Blick in die Bundeshauptstadt Ber-
lin und dem dortigen Umgang mit den Wahlergebnissen.
 Herzlichst, Ihr Thorsten Weber, Bürgermeister

Aus dem Limbacher Gemeinderat……
Bürgermeister Thorsten Weber begrüßte zur Gemeinderatssitzung 
mit einer erneut umfangreichen Tagesordnung die Gemeinderäte 
und Gemeinderätinnen sowie die hinzugezogenen Personen in der 
Limbacher Mehrzweckhalle. Nachdem es keine Fragen und Wort-
meldungen von Seiten der teilnehmenden Einwohnerinnen und 
Einwohner gab, wurden die Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen 
Sitzung bekannt gegeben. Hierunter fielen die Veräußerung von ins-
gesamt 5 Grundstücken in den Baugebieten „Billäcker IV“ und „Bil-
läcker V“ im Ortsteil Limbach, „Ziegenhüttenstraße“ im Ortsteil 
Heidersbach und „Schulacker“ im Ortsteil Scheringen. Außerdem 
wurde dem Erwerb eines Grundstücks zugestimmt.
Im nachfolgenden Tagesordnungspunkt stellten Günter Hermann 
und Sandra Polzer das Büro Günter Hermann Architekten aus Stutt-
gart vor. Das Büro ist für den barrierefreien Um- und Erweiterungs-
bau des Rathauses Limbach ausgewählt. Der Bürgermeister wies 
einleitend auf den bisherigen Prozess hin, der im März 2020 mit der 
Klausurtagung des Gemeinderates und der dortigen Grundsatzent-
scheidung begann. Nach einer europaweit notwendigen Architek-
tensuche stand in der Preisgerichtssitzung am 20. Mai 2021 das Büro 
Günter Hermann Architekten aus Stuttgart als Wettbewerbssieger 
fest. „Wir haben die Zeit bis zur heutigen Sitzung dann genutzt, um 
den Wettbewerbsbeitrag auf die für uns optimale Raumnutzung an-
zupassen und die wenigen Kritikpunkte aus der Jurysitzung zu lö-
sen. So wurde der Neubau in der Länge reduziert und dessen südli-
che Fensterfront geändert“, so Weber. Günter Hermann und Sandra 
Polzer präsentierten den aktuellen Projektstand, zeigten anhand von 
Beispielen, wie man sehr sorgsam mit dem denkmalgeschützten Be-
standsgebäude umgehen will, und beantworteten die wenigen Fra-
gen von Seiten des Gemeinderates. Offene Punkte blieben die Be-
lichtung des neuen Sitzungssaales und die Kosten insgesamt. „Die 
Frage nach den Gesamtkosten liegt uns natürlich allen brennend 
auf der Zunge. Für eine verlässliche Kostenprognose ist es allerdings 
nach dem aktuellen Planungsstand noch viel zu früh,“ stellte der 
Rathauschef klar und verwies auch auf die möglichen Gegenfinan-
zierungsmöglichkeiten, insbesondere aus der Lage des Rathauses 
im Sanierungsgebiet. Als nächster Tagesordnungspunkt stand die 
Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Gottesäcker Nord“ im Orts-
teil Limbach mit der Änderung der 1. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren an. Marius Bergmann vom In-
genieurbüro IFK aus Mosbach präsentierte den Gemeinderäten und 
den Zuhörern den Entwurf des Bebauungsplanes und erläuterte die 
damit verbundenen und eingegangenen Stellungnahmen. Sowohl 
aus Sicht der Behörden als auch der Öffentlichkeit bestehen keine 
Bedenken. Der Gemeinderat fasste daraufhin einstimmig den Sat-
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zungsbeschluss zum Bebauungsplan. „Damit haben wir einen wich-
tigen Schritt zur langfristigen Sicherstellung der zahnärztlichen 
Versorgung in unserer Gemeinde gemacht“, so der Bürgermeister.
Es folgte die Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Alte Gärten-Sau-
wiese-Friedhofweg“ im Bereich des Flst.Nr. 43 im Ortsteil Lauden-
berg. Die Teilaufhebung ermöglicht die Realisierung einer Lagerhal-
le und damit die Erweiterung eines örtlich ansässigen Betriebes. Die 
damit verbundene Erhaltung von bestehenden Arbeitsplätzen ist 
für die Gemeinde ein wichtiges Anliegen. Auch hier stellte Marius 
Bergmann die eingegangenen Stellungsnahmen der Behörden, der 
Öffentlichkeit und der Träger der öffentlichen Belange vor. Der vor-
gestellten Behandlung der Anregungen aus der Offenlegung sowie 
der Teilaufhebung des Bebauungsplanes stimmte der Gemeinderat 
ebenfalls einstimmig zu. Den nächsten Tagesordnungspunkt bildete 
der Erlass von Kitabeiträgen und von Gebühren für die Verlässli-
che Grundschule. Infolge der Coronapandemie mussten im Früh-
jahr die Kindergärten auf dem Gemeindegebiet und die Betreuung 
im Rahmen der Verlässlichen Grundschule geschlossen bleiben. Die 
Gemeinde hat vom Land Baden-Württemberg nun einen Pauschal-
betrag als Kostenrückerstattung für den Ausfall überwiesen bekom-
men. Dieses Geld soll an die Eltern weitergegeben werden. Der Ge-
meinderat beschloss, den Zuschuss des Landes an die katholische 
Verrechnungsstelle weiterzureichen. Die Verrechnungsstelle wird 
dann die Kindergartenbeiträge für die tatsächliche Zeit des Betreu-
ungsausfalls an die Eltern zurückerstatten. Die gezahlten Gebühren 
der verlässlichen Grundschule werden den Eltern von der Gemein-
de für den Zeitraum der nicht möglichen Betreuung zurückerstattet.
Die Vergabe der Ingenieurleistung für die Erschließung Abrun-
dungssatzung „Klosterstraße“ Balsbach wurde als nächster Tages-
ordnungspunkt aufgerufen. In der Klosterstraße soll ein kleines 
Baugebiet mit 4 Bauplätzen entstehen. Der Gemeinderat beschloss, 
die Ingenieurleistung für die Erschließung an das Ingenieurbüro 
IFK aus Mosbach zu den voraussichtlichen Honorarkosten in Höhe 
von 36.742,36 Euro zu vergeben.
Die beiden nächsten Punkte umfassten die geplante Flurbereini-
gung Limbach-Wagenschwend und den dortigen, sogenannten 
Multiweg „Triebäcker“. „Mit einem Flurbereinigungsverfahren kön-
nen wir eine Lösung präsentieren, die den Weg in Richtung Sport-
platz dauerhaft und zukunftsfähig erneuert“, so Weber. Dieses An-
liegen wurde seit Jahren mehrfach von Seiten der Bürger und des 
Ortschaftsrates an die Verwaltung und den Bürgermeister heran-
getragen. Der Gemeinderat fasste nun den einstimmigen Beschluss 
zu diesem Flurbereinigungsverfahren, und in dessen Folge, die im 
Flurbereinigungsgebiet ausgewiesenen, gemeinschaftlichen An-
lagen in gemeindliches Eigentum zu nehmen sowie die Unterhal-
tungs- und Verkehrssicherungspflicht hierfür zu tragen. Außerdem 
erklärte sich der Gemeinderat bereit, dass die Gemeinde nach Unan-
fechtbarkeit der Schlussfeststellung die Aufgaben der Teilnehmerge-
meinschaft übernehmen wird, falls solche noch bestehen. Anschlie-
ßend stimmte der Gemeinderat zur Sicherstellung des ökologischen 
Mehrwerts zu, dass die Gemeinde 1% der Verfahrensfläche in der 
Flurneuordnung für diesen ökologischen Mehrwert zur Verfügung 
stellt, sollte dieser nicht über andere Maßnahmen zu erzielen sein. 
Bauvorhaben der unterschiedlichsten Ausprägung wurden vom 
Bürgermeister im Rahmen des nächsten Tagesordnungspunktes 
vorgestellt. „Neben reinen Neubaumaßnahmen freut es mich, dass 
wir heute auch wieder Maßnahmen der Innenentwicklung auf unse-
rer Tagesordnung haben“, so Weber. Alle sieben Bauanträge und die 
damit gegebenenfalls erforderlichen Befreiungen wurden vom Ge-
meinderat einvernehmlich angenommen und beschlossen.
Umfangreiche Informationen hatte Thorsten Weber im Gepäck. 
Die Gemeinde will auch die Grundschule in Laudenberg mit einer 
festen Lüftungsanlage mit Energierückgewinnung ausstatten. Da-
für wurde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) ein Förderantrag auf 80%-ige Förderung der Maßnahmen 
gestellt. Dieser wurde inzwischen mit dem Höchstfördersatz von 
500.000 Euro bewilligt. „Damit gehen wir bewusst weg von den mo-
bilen Lüftungsgeräten und hin zu einer, auch dauerhaft zukunftsfä-
higen Lösung“, zeigte sich Weber zuversichtlich. Die Grundschule 
Laudenberg hat mit Melanie Riedling zudem erstmals eine Kon-
rektorin. Für das zügige Besetzungsverfahren des neuen Schullei-
tungsteams dankte der Bürgermeister dem Schulamt in Mannheim. 
Auch im Bereich Kindergarten konnte er erfreuliches berichten. Die 
Kirchengemeinde als Bauherrin des Kindergartenum- und Erwei-
terungsbaus in Krumbach erhielt aus dem Bundesförderprogramm 
„Investition und Bildung“ eine Bewilligung in Höhe von knapp 
185.000,00 €. „Leider angesichts der mehrfachen Millioneninves-
tition, die wir als Gemeinde zu einem großen Teil stemmen müs-

sen, nur ein sehr bescheidener Anteil“, so Weber. Auch über das Er-
gebnis des gewässerökologischen Gutachtens zu den Auswirkungen 
des Schadenfalls auf der Limbacher Kläranlage Anfang Mai 2021 
wurde kurz informiert. „Die Folgen sind laut Gutachten nicht ganz 
von so großer Tragweite, wie zunächst befürchtet, auch wenn das 
Fischsterben direkt nach dem Unglück natürlich traurig stimmt“, so 
der Rathauschef. Man könne durchaus optimistisch sein, dass sich 
der Bestand der sonstigen Wasserbewohner in der Elz schnell er-
holt. Schließlich informierte der Bürgermeister über eine kurzfris-
tig getroffene Eilentscheidung und die damit verbundenen Kosten 
in Höhe von rd. 48.000 Euro. Im Zuge der Umbauarbeiten im Be-
stand der Schule am Schlossplatz wurden Dämmstoffe in den ab-
zureißenden Wänden gefunden, die inzwischen den Schadstoffen 
zuzuordnen sind. Dieses Dämmmaterial befindet sich auch in den 
anderen, eigentlich nicht von der Sanierung betroffenen Wänden. 
„Zwingender Handlungsbedarf hätte zwar nicht bestanden, aber wir 
können und dürfen nicht ignorieren, dass die Dämmstoffe auch in 
den anderen Wänden verbaut sind, selbst wenn davon aktuell keine 
Gefahr ausgeht. Deshalb ist eine umfassende Schadstoffbeseitigung 
aus meiner Sicht unabdingbar“, so Weber zum Schluss der Sitzung.

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates  
Heidersbach
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Heidersbach fin-
det am 13. Oktober 2021 um 19.30 Uhr im Hällele in Heidersbach 
statt. Die Besucher werden gebeten, eine medizinische Maske oder 
eine FFP2-Maske bis zur Einnahme ihres Platzes zu tragen. Die Hy-
gieneregeln sollen eingehalten werden.
Tagesordnung
1.  Vorstellung der Kurzeitpflege ‚Franziskus‘ durch den Leiter der 

Einrichtrung, Markus Schäfer
2.  INFO Stand TONI in Heidersbach und Umgebung durch Volker 

Egenberger
3.  Änderung des Regionalplanes: aktueller Stand der Entwicklung 

von Bauplätzen in Heidersbach
4. Ehrungen
5. Sonstiges Werner Gellner, Ortsvorsteher

Landratsamt Flurneuordnung und Landentwicklung
Öffentliche Bekanntmachung: Flurbereinigung Buchen (Multi-
weg Am Wartberg) Neckar-Odenwald-Kreis Az. 2.14-4877-B1.20
Flurbereinigungsbeschluss vom 21.9.2021
1.  Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis – untere Flurbereini-

gungsbehörde - ordnet hiermit die Flurbereinigung Buchen (Mul-
tiweg Am Wartberg) als vereinfachtes Verfah- ren nach § 86 Abs. 
1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung vom 16.3.1976 
(BGBl. I S. 546) an. Das Flurbereinigungsgebiet umfasst von der 
Stadt Buchen auf der Gemarkung Buchen Flurstücke östlich der 
B 27 und nördlich der L 582 in den Gewannen „Am Eckenberg“, 
„Am Musterplatz“, „Am Wartberg“, „An der Wart“, „Distr. An der 
Wart“, „Golsheumatte“, „Im Vogelsgesang“ und „Zu Daun“, sowie 
auf der Gemarkung Hettingen Flurstücke westlich der Ortslage 
Hettingen in den Gewannen „Daunrain“, „Daunwiesen“, „Distr. 
Dö- merberg“, „Dömerberg“, „Märzengrundwiesen“, „Neuewie-
sen“, „Obere Daunwiesen“, „Rotenacker“,„Sothen“, „Sothenäcker“ 
und „Untere Daunwiesen“. Es wird mit einer Fläche von rund 88 
ha festgestellt. Seine Abgrenzung ist aus der Gebietskarte vom 
16.9.2021 ersichtlich. Die Begründung und die Gebietskarte sind 
Bestandteile dieses Beschlusses.

2. An der Flurbereinigung sind beteiligt
–  als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtigten der 

zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. Sie bilden 
die Teilnehmergemeinschaft.
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–  als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an diesen Grundstü-
cken sowie die Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenzzeichen 
an der Grenze des Flurbereinigungsgebiets mitzuwirken haben. 

Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende Teilneh-
mergemeinschaft führt den Namen „Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Buchen (Multiweg Am Wartberg)“. Sie ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in Buchen.
3.  Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte liegt einen 

Monat lang - vom ersten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung 
an in den Rathäusern von Buchen mit Hettingen (Schaukas-
ten), Mudau, Limbach, Seckach, Osterburken, Rosenberg, Wall- 
dürn und Schneeberg während der ortsüblichen Öffnungszeiten 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Die Wirkungen die-
ses Beschlusses treten am Tag nach der Bekanntgabe sämtlicher 
Unterlagen in der betreffenden Gemeinde ein. Zusätzlich kann 
der Beschluss mit Begründung und Gebietskarte auf der Inter-
netseite des Landesamts für Geoinformation und Landentwick-
lung Baden-Württemberg (LGL) im o. g. Verfahren eingesehen 
werden (www.lgl-bw.de/4877). Datenschutzrechtliche Hinweise 
zu den personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Flurberei-
nigungsverfahrens erhoben werden, können auf der Internetseite 
des LGL im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.de/4877) sowie auf der 
Internetseite des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis einge-
sehen werden (www.neckar-odenwald-kreis.de).

3.1  Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z. B. Pacht-
rechten, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von drei 
Monaten beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Flurneu-
ord- nungsbehörde, anzumelden. Werden Rechte erst nach Ab-
lauf der Drei-Monats-Frist an- gemeldet oder nachgewiesen, so 
kann das Landratsamt, Flurneuordnungsbehörde, die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inha-
ber eines vorbe- zeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristab- laufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsakts in Lauf gesetzt worden ist.

3.2  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis, Flurneu-
ordnungsbehörde, nur Änderungen vorgenommen werden, 
die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Bau-
werke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen dür- fen nur mit Zustimmung des Landrats-
amtes Neckar-Odenwald-Kreis, Flurneuordnungsbehörde, er-
richtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 
Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie 
im Flurneuordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Das 
Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Flurneuordnungsbehör-
de, kann den früheren Zustand, notfalls mit Zwang, wiederher-
stellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dient.

3.3  Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- 
und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung des Landrats-
amtes Neckar-Odenwald-Kreis, Flurneuordnungsbehörde, 
beseitigt werden, andernfalls muss das Landratsamt Ersatzpflan-
zungen anordnen.

3.4  Auf den in das Flurneuordnungsverfahren einbezogenen Wald-
grundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur mit Zu-
stimmung des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis, Flur-
neuord- nungsbehörde, vorgenommen werden. Andernfalls 
kann dieses anordnen, dass die abgeholzte oder verlichtete Flä-
che wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen ist.

3.5  Wer gegen die unter Nrn. 4.2 bis 4.4 genannten Vorschriften verstößt, 
kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden.

3.6  Neben den unter Nrn. 4.1 bis 4.4 genannten Einschränkungen gel-
ten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht unverändert weiter (Dau-
ergrünlandumwandlungsverbot, Biotopschutz und Artenschutz).

5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Neckar-Odenwald-
Kreis erhoben werden (Sitz: Neckarelzer Straße 7, 74821 Mosbach).
 gez. Hüblein, LVD, DS

Standesamtliche Nachrichten
Geburt
Lilia Müller, geb. am 26.08.2021
Eltern: Nathalie und Dominic Müller, Laudenberg

Herzlichen Glückwunsch

Bürgerinformation
Schnelltestangebot läuft aus
Liebe Bürgerinnen und Bürger, der DRK-Ortsverein Limbach hat-
te in Zusammenarbeit mit der Gemeinde seit vielen Monaten das 
freiwillige Testangebot im Limbacher Feuerwehrhaus, trotz des seit 
einigen Wochen deutlich größeren bürokratischen Aufwands, auf-
rechterhalten. Nun geht leider auch die Anzahl der Tests je Testtag 
sehr deutlich zurück. Hinzukommt die Kostenpflicht der Tests ab 
dem 11. Oktober 2021. Deshalb haben wir uns gemeinsam darauf 
verständigt, ab Oktober zumindest vorübergehend keine Tests mehr 
anzubieten. Wir waren uns aber einig, sollten steigende Zahlen oder 
andere Ereignisse wieder zu einer vermehrten Nachfrage nach Tes-
tungen führen, können wir das Angebot jederzeit wieder aktivieren. 
Ich möchte dem DRK-Ortsverein Limbach für sein großes und vor 
allem ehrenamtliches Engagement ausdrücklich und herzlich dan-
ken!  Herzlichst, Ihr Thorsten Weber, Bürgermeister
Zufahrt Grüngutplatz Muckental
Bitte nutzen Sie für Grüngutanlieferungen die offizielle Zufahrt 
über die Trienzer Straße. Gemeindeverwaltung Limbach

Feuerwehrnachrichten
Jugendfeuerwehr

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS
Du bist Feuer und Flamme für die Feuerwehr, bist aber zu jung 
für die Jugendfeuerwehr? Dann komm zu uns und werde Teil der 
Kinderfeuerwehr Limbach. Endlich ist es soweit! Wir gründen eine 
Kinderfeuerwehr in Limbach. Du bist zwischen 6-10 Jahre alt und 
hast Lust Teil unserer neuen Gruppe zu werden, um so mehr über 
die Feuerwehr und ihre Arbeit zu erfahren? Dann melde dich bei 
uns an. Wir möchten uns 1x im Monat samstags von 10-12 Uhr tref-
fen und gemeinsam Spaß haben rund um das Thema Feuerwehr.
Anmeldung ab dem 30.09.21 unter: l.ebermann@web.de
Bitte angeben: Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefnonummer der 
Erziehungsberechtigten, sowie Kleidergröße. Die Plätze sind be-
grenzt, es entscheidet das Anmeldedatum per Mail! Es gibt danach 
eine Warteliste.

FFW Limbach
Ausbildung zum Truppmann 2 erfolgreich abgeschlossen
Die Limbacher Feuerwehr zeichnet sich auch in den aktuell nicht 
einfachen Zeiten mit den Einschränkungen aus der Pandemie durch 
eine hohe Aus- und Fortbildungsbereitschaft aus. Nach einer über 
zwei Jahre dauernden Ausbildungszeit, die zu einem Teil in den Ab-
teilungen der Limbacher Wehr durchgeführt wurde, konnten sechs 
Feuerwehrkameraden die Ausbildung zum Truppmann 2 erfolg-
reich abschließen. In rund 80 Ausbildungsstunden beinhaltete der 
Lehrgang Lerninhalte wie Brandbekämpfung, Technische Hilfeleis-
tung, Menschenrettung sowie Zivil- und Katastrophenschutz. 

Mit Hilfe des Limbacher Kommandanten Karl Wendel wurden 
die letzten Ausbildungshürden genommen. Die finale Übung zum 
Lehrgangsabschluss wurde vom stellvertretenden Kommandanten 
Josef Bangert und Sebastian Schulz organisiert und hatte eine Men-
schenrettung in einem verunglückten Fahrzeug als Aufgabe. Der 
Dank der Freiwilligen Feuerwehr ging hier an die Firma Walter aus 

http://www.lgl-bw.de/4877)
http://www.lgl-bw.de/4877)
mailto:l.ebermann@web.de
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Scheringen, die das Fahrzeug für diese Übung unentgeltlich zur Ver-
fügung stellte. Die sechs Kameraden konnten ihr Ausbildungswissen 
in die Praxis umsetzen und die Menschenrettung erfolgreich zum 
Abschluss bringen. Und so konnten alle sechs Feuerwehrleute im 
Rahmen dieser Abschlussübung den Lehrgang im Beisein von Bür-
germeister Thorsten Weber mit einem Leistungsnachweis beenden. 
Diesen Nachweis nahmen Steffen Schäfer und Christoph Seite von 
der Abteilungswehr Scheringen, Rafael Hemberger und Michael Kai-
ser von der Abteilungswehr Balsbach, Rouven Christ von der Abtei-
lungswehr Krumbach sowie Lars Wiedorfer von der Abteilungswehr 
Limbach aus den Händen des Kommandanten in Empfang. „Herz-
lichen Glückwunsch zum erfolgreichen Lehrgangsabschluss und vie-
len Dank für die große Bereitschaft, sich im ehrenamtlichen Dienst 
am Nächsten, gerade auch in diesen nicht ganz einfachen Zeiten, aus- 
und weiterzubilden. Dieser Dank gilt ausdrücklich auch allen Helfern 
und Unterstützern im Rahmen dieses Lehrgangs. Auf unsere Limba-
cher Feuerwehr mit ihren sieben Abteilungen ist immer Verlass,“ wa-
ren sich Kommandant und Bürgermeister abschließend einig. 

Feuerwehren spenden an Flutopfer im Ahrtal
Die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr aus Krumbach und Lau-
denberg haben jeweils 200€ für den Wiederaufbau nach der Flut im 
Ahrtal gespendet. Dort haben hunderte Leute aus Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfahlen durch das Hochwasser ihr Hab und Gut 
und sogar teilweise ihre Angehörigen verloren und sind nun auf Hil-
fe angewiesen. Um diese Menschen zu unterstützen wurden bei ver-
schiedenen Banken Konten eingerichtet. Spenden dürfen auch Sie.

FFW Laudenberg
Schrott-Sammlung am 02.10.2020 in Laudenberg
Am Samstag, den 02.10. findet eine Schrott-/Altmetall-Sammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Laudenberg statt. Die Feuerwehrka-
meraden sammeln den Schrott-/Altmetall selbst und es können 
somit auch größere Gegenstände mitgenommen werden. Bitte die 
Schrott-/Metallteile am Tag der Sammlung vor 8:00 Uhr gut sicht-
bar am Straßenrand bereitstellen. Sollten Sie bei schweren Metall-
teilen Hilfe brauchen, können Sie sich im Voraus auch gerne bei der 
FFW Laudenberg (Florian Roos - 06287/9259162) melden.
Bitte auch Voranmeldung bei alten Christbaumzäunen, da diese viel 
Platz in Anspruch nehmen. Vielen Dank. 

Grundschulnachrichten
Einschulungsfeier der diesjährigen Schulanfänger*innen
Bei strahlend blauem Himmel fanden sich am Samstag, den 
18.09.2021 die neuen Erstklässler*innen mit Eltern, Verwandten 
und Freunden ein, um ihren ersten Schultag zu feiern. Nach einer 
musikalischen Eröffnung durch die Rhythmikgruppe der Klasse 
4 unter Leitung von Simone Schäfer stimmte Schulleiter Thorsten 
Schwab mit seiner Rede die Kinder auf ihre bevorstehende Schul-
zeit ein. Danach folgten Begrüßungsworte von Herrn Gerhard Noe, 
der den verhinderten Bürgermeister Thorsten Weber vertrat. Im 
Anschluss sprach die Gemeindereferentin Petra Reiß ein Gebet und 
erteilte allen Kindern den Segen. Alle erhielten von ihr noch einen 
Willkommensgruß. Danach fand die erste Unterrichtsstunde mit 
den jeweiligen Klassenlehrerinnen Frau Hein und Frau Knapp statt. 

Verschiedenes
Forstbetriebsgemeinschaft Limbach 
Jahreshauptversammlung 2021
Die Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Lim-
bach findet am Montag, den 11. Oktober 2021 um 19.00 Uhr in der 
Mehrzweckhalle in Limbach statt. Es gelten die bis dahin aktuellen 
Corona-Maßnahmen des Landes Baden Württemberg (3G Nach-
weis, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz).
Tagesordnung
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Grußworte
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfungsbericht und Entlastung der Vorstandschaft 
6.  Forstbetriebsleitung Adelsheim – Informationen und Berichte zu 

aktuellen Themen
7. Holzmarktlage – Herr Hofmann
8. Satzungsänderung
9. Verschiedenes – allgemeine Aussprache
Zur Versammlung sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.
Aufarbeitungshilfe 2021 
Auch in diesem Jahr stellt die FBG Limbach für seine Mitglieder ei-
nen Antrag „Aufarbeitungshilfe für Schadholz“. Sie beträgt, wie im 
letzten Jahr 6,– € pro Festmeter. Wird ein Mindestbetrag von 250,– 
€ erreicht, kann der Antrag selbstständig gestellt werden. Wenn der 
Antrag über die FBG Limbach laufen soll (dies ist auch unter 250,– 
€ Förderbeitrag möglich) muss eine Kopie der Holzabrechnungen 
von Schadholz – bis spätestens 11. Oktober 2021 – bei den zustän-
digen Ortsobmännern oder beim Revierleiter Wolfgang Kunzmann 
abgegeben werden. Alles weitere erledigt dann die FBG Limbach.
 Friedbert Müller, 1. Vorsitzender 
Danke für die Ruhebank!
Nach der Pflegeaktion am „Heidersbacher See“ haben viele Einwoh-
ner die Chance genutzt, sich selbst ein Bild von den Arbeiten zu 
machen. Viele stellten dabei fest, dass dies ein ruhiger Ort ist, um zu 
verweilen und die Seele baumeln zu lassen. Was fehlte war lediglich 
eine geeignete Sitzgelegenheit. Dieses Manko wurde nun von zwei 
Jugendlichen aufgegriffen und schnell erledigt. Kurzerhand wur-
de eine Bank gezimmert und aufgestellt. Die Ortschaftsverwaltung 
dankt Alessio Ferraro und Sion Burkert für diese gelungene Aktion. 
Bleibt nur zu hoffen, dass die Bank lange erhalten bleibt und nicht 
wie ihre Vorgängerin dem Vandalismus Einzelner zum Opfer fällt. 

Kirchliche Nachrichten
Evang. Kirchengemeinde

Gottesdienste
10. Oktober 2021 
  9.30 Uhr  Gottesdienst zu Erntedank im Kirchsaal in Mudau
 Pfrin. Rebecca Stober 
Aufgrund des Herbstlaufes am 03.Oktober und die damit einherge-
henden Straßensperrungen werden wir unseren Erntedankgottes-
dienst erst am 10. Oktober miteinander feiern. Anmeldungen zum 
Gottesdienst bitte wie üblich über das ev. Pfarramt, bzw. den An-
rufbeantworter bis zum 09.Okt. um 12 Uhr (Tel.: 06284-362). Bitte 
hinterlassenen Sie einen Namen, Personenanzahl und eine Rück-
rufnummer. Wir melden uns nur bezüglich einer Absage bei Ihnen, 
hören Sie nichts von uns haben Sie einen Platz! 
11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe im Kirchsaal in Mudau 
 Pfrin. Rebecca Stober 
Die maximale Teilnehmerzahl bei diesem Gottesdienst ist bereits 
erreicht. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich!
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Ökumene: 
Taizé-Gebet: Laudate omnes gentes, laudate dominum… 
In ökumenischer Zusammenarbeit beginnt am Samstag, 2. Okto-
ber 2021 um 20 Uhr in St. Pankratius in Mudau eine Reihe von Tai-
zé-Gottesdiensten. Sie werden künftig reihum in den Kirchen der 
evangelischen Kirchengemeinde und der SE Mudau stattfinden. 
Lassen Sie sich tragen von der besonderen Atmosphäre der Taizé- 
Gebete. Anmeldung über die Homepage der kath. Kirchengemein-
de Mudau oder über das Ev. Pfarramt (Tel: 06284-362) 
Wir laden herzlich ein! Pfarrerin R. Stober und K. Fleischmann 
Pfarrbüro
Das Pfarramt ist am Dienstag, dem 05. Oktober nicht besetzt. Es 
sind Sprechzeiten nach Vereinbarung möglich. Außerhalb der Öff-
nungszeit können Sie gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen, dieser wird auch außerhalb der Sprechzeit re-
gelmäßig abgehört. Gerne rufen wir Sie zeitnah zurück.
Wochenspruch:
Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch 
seinen Bruder liebe. 1. Joh. 4,21
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin Rebecca Stober mit dem Kirchengemeinderat
Email Pfarramt: ekg.mudau@t-online .de, Tel. 06284-362 

Hl. Kreuz, Wagenschwend
kfd Wagenschwend-Balsbach
Das kfd-Team gestaltet am Mittwoch, 13.10.2021, um 18.30 Uhr 
eine Rosenkranzandacht in der Pfarrkirche Hl. Kreuz. Im Anschluss 
laden wir alle Frauen herzlich zum gemütlichen Beisammensein bei 
Zwiebelkuchen und Neuem Wein in das Dorfgemeinschaftshaus ein 
(die tagesaktuellen Corona-Bestimmungen sind gültig). Wir bitten 
um Anmeldung bis 08.10.2021 bei Carmen Preidl, Tel. 06274/6921.

Vereinsnachrichten
FG Hederschboch Dick Do

Generalversammlung
Die Generalversammlung der FG Hederschboch Dick Do findet am 
Samstag, 02.10.2021 um 20.00 Uhr im Vereinsheim „Hällele“, unter Be-
rücksichtigung der aktuell geltenden Hygienevorschiften, statt. Hierzu 
sind alle aktiven und passiven Mitglieder recht herzlich eingeladen. 
Tagesordnungspunkte:
  1. Begrüßung und Totenehrung
  2. Verlesung des Protokolls der letzten GV
  3. Bericht des 1. Vorsitzenden
  4. Sonstige Berichte
  5. Bericht des Kassiers
  6. Bericht der Kassenprüfer
  7. Entlastung der Vorstandschaft
  8. Neuwahlen
  9. Anträge
10. Verschiedenes
Im Anschluss findet die Generalversammlung des Fördervereins 
mit der gleichen Tagesordnung statt.
 Mit freundlichen Grüßen, Julia Jenske

DLRG Limbach
Jahreshauptversammlung
Die DLRG Limbach e.V. lädt zu seiner diesjährigen Generalver-
sammlung am Freitag, den 08.Oktober 2020 um 19:00 Uhr im 
Vereinsheim ein.
  1. Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
  2. Tätigkeitsbericht Schriftführer
  3. Tätigkeitsbericht Technischer Leiter
  4. Tätigkeitsbericht Jugendleiter
  5. Tätigkeitsbericht Gerätewart
  6. Bericht des Kassiers
  7. Bericht des Kassenprüfers
  8. Entlastung der Kasse und der Vorstandschaft 
  9. Grußworte der Gäste
10. Verschiedenes
Mit kameradschaftlichen Grüßen, die Vorstandschaft der DLRG-
Ortsgruppe Limbach e.V. und der 1. Vorsitzende

FC Freya Limbach
Folgende Begegnungen finden statt:
Sonntag 03.10.2021 um 15.00 Uhr

SV Alem. Sattelbach - SG Trienz/Limbach 2 
Spielort: Sportgelände in Sattelbach 
SC Weisbach- FC Freya Limbach
Spielort: Sportgelände in Weisbach 
Auf die Unterstützung der Fans freuen sich der FC Freya Limbach 
und der FC Trienz.

Förderverein Kindergarten Limbach
INFO INFO INFO INFO: Schrottsammlung im Ortsteil Limbach 
am 02.10.2021 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Nach derzeitigem Stand wird die nächste Schrottsammlung wie 
geplant durch den Förderverein des Kindergartens Limbach am 
02.10.2021 durchgeführt. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
können Sie Ihren Schrott auf dem Parkplatz am Sportheim FC 
Freya Limbach abgeben. Größere Teile können nach Rücksprache 
an den Sammeltagen auch abgeholt werden. Diese sollten soweit 
möglich außerhalb von Gebäuden gelagert und mit einem entspre-
chenden Hinweis auf den Förderverein versehen sein. Achten Sie 
bei der Anlieferung auf die derzeit gültigen Mindestabstände.
Darf rein: Auto ausgeschlachtet und trockengelegt, Shreddervormate-
rial, Bremsscheiben, Rasenmäher trocken, Motorblock trocken, Edel-
metalle (Kupfer Messing usw.), sonstige Altmetalle, Metallgartenzäune, 
Dachrinnen, Fahrräder, Heizkörper, Badewannen, Edelstahlspülen
Darf nicht rein: Gasflaschen, PKW-Reifen mit und ohne Felgen, 
Kühlgeräte, Nachtspeicheröfen, Sperrmüll/Hausmüll, Feuerlöscher, 
Fernseher, Waschmaschine, Trockner, Heizkessel, Rasenmäher 
elektrisch, Boiler, Herde, Elektroschrott
Bitte achten Sie darauf. Fehlbefüllungen werden uns mit 200.-Euro 
in Rechnung gestellt. Ansprechpartner: Jürgen Braach 06287-548

KLJB Wagenschwend-Balsbach
Liebe Mitglieder, wir möchten euch recht herzlich zu unserer dies-
jährigen Generalversammlung, die am 09.10.2021 um 19:00 Uhr 
im DGH in Balsbach stattfinden wird, einladen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht der Schriftführerin
4. Bericht der Kassiererin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen
8. Sonstiges
Es gelten die bis dahin aktuellen Corona-Maßnahmen. Bitte nehmt 
euch Zeit und erscheint zahlreich, damit wir beschlussfähig sind! 
Falls ihr nicht teilnehmen könnt, meldet euch bitte bei einem der 
Vorstandsmitglieder ab!  Auf euer Kommen freut sich
 Die Vorstandschaft

SV Wagenschwend & SpG Scheidental/Wagenschwend 2 
Folgende Begegnung findet statt:
Samstag, 02.10.2021 um 16 Uhr
SV Wagenschwend - FV Elztal, Spielort: Wagenschwend
Hinweis: Die SpG Scheidental/Wagenschwend 2 ist an diesem Spiel-
tag spielfrei! 

Musikverein Wagenschwend
Jahresmitgliederversammlung
Der Musikverein „Eintracht“ 1928 Wagenschwend e.V. lädt alle Eh-
renmitglieder, passiven und aktiven Mitglieder zu seiner Jahresmit-
gliederversammlung für das Jahr 2020 am Freitag, 15. Oktober 2021, 
um 20.00 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Wagenschwend, ein. Die 
Versammlung wird nach folgender Tagesordnung durchgeführt:
  1. Bericht des Vorstandsteams
  2. Bericht der Chronistin
  3. Bericht der Kassiererin
  4. Bericht der Kassenprüfer
  5. Entlastung der Vorstandschaft
  6. Bericht des Dirigenten
  7. Bericht der Jugendbeauftragten
  8. Wahlen
  9. Ehrungen
10. Verschiedenes
Anträge und Anregungen sind beim Vorstandsteam spätestens eine 
Woche vor der Versammlung schriftlich einzureichen.Ein Hygiene-
konzept liegt vor und ist entsprechend zu beachten. Die Vorstandschaft

mailto:ekg.mudau@t-online
file:///Volumes/Daten/%20Amtsblatt/Limbach/Textseiten/Texte/x-apple-data-detectors://0


Seite 10  Amtsblatt der Gemeinden Limbach und Fahrenbach  1. Oktober 2021 · KW 39

Gemeinde Fahrenbach
Amtliche Bekanntmachungen

Rückblick Bundestagswahl 2021 
Am vergangenen Sonntag stand die Wahl zum Deutschen Bundes-
tag an. Sicher eine ganz besondere Wahl, denn Corona erforderte 
wieder spezielle Hygiene-Maßnahmen in den verschiedenen Wahl-
lokalen. Trotz all dieser Einschränkungen kann Fahrenbach stolz 
auf seine Wählerinnen und Wähler sein. Mit einer Wahlbeteiligung 
von 81,54 % gehört Fahrenbach zu den „Top-Drei“ im Landkreis. 
Vielen Dank an die Wählerinnen und Wähler für das vorbildliche 
Verhalten in den Wahllokalen. Abstände wurden eingehalten, die 
Hygieneangebote wurden genutzt und auch die Hinweise der einge-
teilten Wahlhelfer fanden Beachtung. So müssen Wahlen in Corona-
zeiten ablaufen. Apropos Wahlhelfer: Auch für die war die Bundes-
tagswahl wieder eine besondere Herausforderung, nicht nur wegen 
der Maskenpflicht. Dennoch lief der Wahlbetrieb von 8.00 bis 18.00 
reibungslos und so konnte in allen amtlichen Niederschriften der 
Hinweis „Keine besonderen Vorkommnisse“ vermerkt werden. An 
dieser Stelle nochmal ein „Herzliches Dankeschön“ an alle Wahl-
helfer der Wahlvorstände in Fahrenbach, Robern, Trienz und 
im Briefwahlvorstand. Mit guten und motivierten Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfern macht so ein Sonntagsdienst sogar Spaß. Eine 
„Dankeschön“ auch an die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros, die 
im Vorfeld – und neben den üblichen Aufgaben- sage und schrei-
be 899 Briefwahlanträge (ca. 40 % der Wahlberechtigten) zu bear-
beiten hatten. Nicht vergessen wollen wir auch die „Corona-Tester“ 
Heike Kaupa und Dominik König, die am Samstag vor der Wahl 
bei allen eingeteilten Wahlhelfern Corona-Tests durchführten. 
Nachfolgend ist eine Grafik mit dem Gesamtergebnis der Bun-
destagswahl abgedruckt. Detaillierte Schaubilder zu den Ergeb-
nissen in den einzelnen Ortsteilen finden sie auf der homepage 
der Gemeinde.  Kurzer Hinweis: Beim Ergebnis der einzelnen Ort-
schaften sind die jeweiligen Briefwähler nicht berücksichtigt. 
Ferienquiz 2021 – Preisvergabe 
Das hat richtig Spaß gemacht! Viele Kinder und Jugendliche aus den 
drei Orten beteiligten sich am diesjährigen Ferienquiz und haben 
ihre Lösungen abgegeben. Insgesamt 35 Coupons sind eingegangen, 
und wurden von den beiden „Quiz-Masterinnen“ Susanne Frau-
enschuh und Clarissa Throm ausgewertet. Anders als bei manchen 
Fernsehquiz geht aber beim Fahrenbacher Ferienquiz niemand leer 
aus. Jedes teilnehmende Kind erhält ein Präsent und zudem werden 
weitere Preise ausgelost. Die Auslosung und die Übergabe der Prä-
sente erfolgt im Beisein von Bürgermeister Jens Wittmann am Don-

nerstag, dem 14. Oktober 2021 um 17.00 Uhr am Bürgerzentrum 
am Limes in Fahrenbach.  Alle Kinder und Jugendliche (natürlich 
auch in Begleitung der Eltern) dazu recht herzlich eingeladen. 
Die Gemeinde bedankt sich auf diesem Wege nochmals bei Susan-
ne Frauenschuh und Clarissa Throm , die trotz Corona für span-
nende Ferienunterhaltung gesorgt haben. 
Stellenausschreibungen laufen – Bewerbungen noch möglich 
Derzeit hat die Gemeinde Fahrenbach zwei Stellen ausgeschrieben, für 
die noch bis zum 01.10.2021 Bewerbungen abgegeben werden können: 
1.  Sachbearbeiter/in im Bürgerbüro mit einem Beschäftigungsum-

fang von 50 % 
2.  Pädagogische Fachkraft nach dem erweiterten Fachkräftekata-

log § 7 KITaG
Weitere Infos zur Ausschreibung finden sie auf der homepage der 
Gemeinde Fahrenbach.. Auskünfte erteilt Herr Joachim, Wieder 
06267 920519. 
Grüngut-Annahme endet - Auf Ladungssicherung achten! 
Am Samstag, 9. Oktober endet die Sommerbringaktion für Grün-
gut. D. h. Grüngut wird samstags nicht mehr vor Ort abgeholt. Der 
Sammelplatz im Rineck bleibt natürlich offen. 
Wir bitten in diesem Zusammenhang alle Anlieferer des Grüngut-
platzes auf eine ausreichende Ladungssicherung zu achten. Äste, 
Pflanzen, Strauchwerk und Gras , verteilt auf der Straße ist nicht nur 
– besonders für die Anwohner in Trienz - ärgerlich, sondern birgt 
auch vor allem für Zweiradfahrer immense Gefahren. 
Fundsache 
Es wurde ein Paar Walking-Stöcke gefunden. Nähere Infos dazu 
gibt`s bei der Gemeindeverwaltung Fahrenbach 
DRK-Ortsgruppe Trienz - Woche der Wiederbelebung 
Wie in jedem Jahr beteiligte sich die DRK-Ortsgruppe Trienz auch 
diesmal an der „Woche der Wiederbelebung“. In allen drei Ort-
schaften bot man Termine an und insgesamt 14 Personen nutzten 
die Möglichkeit , sich in Sachen „Erste Hilfe“ auf den neusten Stand 
zu bringen. Die DRK- Aktiven erläuterten den Interessierten , wie 
man vorgeht wenn Hilfe notwendig ist. Prüfen (Bewusstsein, At-
mung), Rufen (laut um Hilfe, Notruf 112), und dann Drücken heißt 
die Devise. Man kann eigentlich nichts falsch machen, so Desiree 
Diebold und Natalie Strom von der DRK-Ortsgruppe , denn nur 
wer nichts macht, macht einen Fehler. Pro Minute in der ein Patient 
nicht  wiederbelebt wird, sinkt die Überlebenschance um 10 %. Au-
ßerdem bekommt man heutzutage auch telefonische Hilfestellung 
von der ILS NOK (Integrierte Leitstelle). Natalie Strom und Desi-
ree Diebold, beantworteten dann auch noch Fragen rund um die 
Wiederbelebung und zur örtlichen HvO-Gruppe (Helfer vor Ort = 
Rettungsdienstverstärkung). Die Leitstelle Neckar-Odenwald alar-
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miert die dafür qualifizierten Helfer*innen aus der Ortsgruppe bei 
Bewusstlosigkeit oft mit, damit schneller jemand die Ersthelfer un-
terstützen kann, bis der Rettungsdienst da ist. Wer Interesse an der 
Arbeit der DRK-Ortsgruppe hat oder einfach mal „reinschnup-
pern“ möchte , kann sich gerne bei Diana Nerpel oder Jan Albrecht 
(Bereitschaftsleitung) melden. Wer grundsätzlich seien Erste-Hil-
fe-Wissen auffrischen/vertiefen möchte informiert sich am besten 
unter www.drk-mosbach.de. Und hier nochmal die vier Standort 
der Defibrillatoren in unserer Gemeinde:
–  Fahrenbach: Filiale der Sparkasse-Neckartal-Odenwald (neben 

der Evang. Kirche) und Feuerwehrhaus (im Ostring) 
–  Robern: Dorfgemeinschaftshaus (Schulstraße) 
–  Trienz: Feuerwehrhaus (Römerstraße 9

Corona-Tests in Fahrenbach möglich 
Auch in Fahrenbach werden Corona-Testmöglichkeiten angebo-
ten. Immer montags von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 
9.30 – 10.30 Uhr besteht für Bürgerinnen und Bürger aus Fahren-
bach und Limbach die Möglichkeit sich im Bürgerzentrum am Li-
mes testen zu lassen. Eine Anmeldung unter Tel. 92050 oder per e-
mail an gemeidne@fahrenbach.de ist zwingend erforderlich. 
Aktion „ Gelbes Band“- Fahrenbach macht mit! 
Ziel der Aktion „Gelbes Band“ ist es, ungenutztes Obst aus Streu-
obstbeständen, das ansonsten verderben würde, für die Nutzung an 
Privathaushalte freizugeben. Obstbaumbesitzer markieren die Bäu-
me mit dem Gelben Band. Das ist das Zeichen an die Bevölkerung, 
dass diese Bäume für den eigenen Verbrauch und in haushaltsübli-
chen Mengen abgeerntet werden dürfen. Die Früchte von nicht ge-
kennzeichneten Bäume sind tabu und dürfen nicht genutzt werden! 
Auch ist bei der Ernte Vorsicht geboten, da jeder auf eigene Gefahr 
agiert und somit für seine Sicherheit (z.B. beim Besteigen von Lei-
tern) selbst verantwortlich ist. Dass Gelbe Band-Bäume nicht be-
schädigt werden und die Grundstücke nach der Ernte wieder or-
dentlich verlassen werden, versteht sich von selbst.
Obstbaumbesitzer die an der „Aktion Gelbes Band“ teilnehmen 
möchten erhalten ihre Bänder kostenlos  bei der Gemeindever-
waltung Fahrenbach  Tel. 92050 oder beim 1. Vorsitzenden des 
Obst- und Gartenbauvereins Heinrich Kmett, Wagenschwender 
Straße 18 in Robern  (Tel. 1270)! 
Grundschule Fahrenbach - Willkommen in der Schule!
Am Samstag, dem 18. September 2021, wurden die Erstklässler 
und Erstklässlerinnen in Fahrenbach eingeschult. Die Feier fand 
am Vormittag im Bürgerzentrum statt. Voller Vorfreude, Stolz, An-
spannung und Aufregung versammelten sich 27 Kinder zusammen 
mit ihren Eltern und Geschwistern zur Feier. Die Schulleiterin Hei-
ke Biehler begrüßte alle herzlich und hieß die neuen Mitglieder 
der Schulgemeinschaft willkommen. Stellvertretend für alle Schü-
ler und SchülerInnen der Fahrenbacher Grundschule führten die 
Zweitklässler zur Begrüßung der Neuen ein „Rhythmical“ auf. Auf 
dieses „kräftige Hallo“ folgte ein Gedichtvortrag. Die Kinder spra-
chen von Jubel und Freude am Einschulungstag und allen Dingen, 
die die Erstklässler in der Schule fürs Leben lernen. „Nur wer lernt, 
der wird gescheiter, wer gescheit ist, der kommt weiter“. 
Pfarrer Michael Roth-Landzettel gestaltete den ökumenischen Teil 
der Feier. Die Kinder erhielten ein Kreuz zum Umhängen, das sie 
stets daran erinnern soll, dass Gott sie auf ihrem Weg begleitet.
Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule wurden nun den Kindern 
auf der Bühne vorgestellt. Anschließend wurden die wichtigsten 
Personen des Tages auf die Bühne geholt: Die Erstklässler und Erst-
klässlerinnen wurden namentlich aufgerufen, begrüßt und erhielten 
als Geschenk eine personalisierte Rechenkette. Mit dem Ranzen auf 
dem Rücken ging es dann endlich ins Klassenzimmer, wo sie von ih-
rer Mathematiklehrerin Frau Schork das erste Mal unterrichtet wur-

den. In der Zwischenzeit konnten sich die Eltern und Geschwister 
mit Getränken und Gebäck, das die Eltern der Zweitklässler orga-
nisiert und gebacken hatten, erfrischen. Vielen herzlichen Dank da-
für! Die neuen Schulkinder freuten sich am Ende ihrer ersten Stun-
de schon auf den Wochenstart am Montag, an dem sie den ganzen 
Tag von ihrer Klassenlehrerin Frau Breiner unterrichtet wurden.
Auf diesem Wege allen Erstklässlern und Erstklässlerinnen noch ein-
mal: Herzlich Willkommen an der Grundschule Fahrenbach! Wir 
wünschen euch eine erlebnisreiche, schöne und erfolgreiche Zeit!

Vereinsnachrichten
Fußballtermine aktuell 

Der kommenden Sonntag ist wieder ein „Reisetag“ für unsere Fuß-
baller und Fans. Die Fahrt des VfR Fahrenbach geht nach Wald-
mühlbach wo das Spiel gegen die SG Waldmühlbach/Katzental 
wartet. WaKa ist nicht optimal in die Saison gestartet , und so ist 
durchaus was drin für unsere Elf, die mit dem Sieg gegen Weis-
bach neues Selbstvertrauen getankt hat. Der Sv Robern fährt nach 
Neckargerach, wo ein Team wartet, das sowas wie eine „Wunder-
tüte“ darstellt. Klaren Siegen folgen deftige Niederlagen. Der SVN 
hat ein junges Team gegen das sich der SV Robern nicht verstecken 
braucht. Ein Punkt ist sicher das Minimalziel. Beide Kreisligisten 
spielen um 15.00 Uhr. Nur in die Nachbarschaft- sprich nach Sat-
telbach- fährt die SG Trienz /Limbach. Die Rollen sind klar ver-
teilt. Dort der SVS, der aufsteigen will, da die SG die nicht nur seit 
der Klatsche gegen Hochhausen in der Vorwoche um den Klassen-
erhalt ringt. Los geht`s in Sattelbach um 15.00 Uhr. 
Die weiteste Reise haben am Wochenende die Trienzer Damen vor 
sich. Sie müssen nach Hirschlanden reisen , wo die Auswärtspar-
tie gegen die SpG Hirschlanden/Schwabhausen ansteht. Los geht`s 
am Samstag 02.10. um 17.00 Uhr. Von den Damen gibt`s übrigens 
gute Kunde. Nach dem klaren 4:1 Sieg gegen Dielbach steht man im 
Pokal- Halbfinale. Die B-Junioren der JSV Limbach/Fahrenbach , 
spielen am Samstag 02.10. wie folgt:
Landesliga:  B1 in Fahrenbach gegen die SG Hettingen/Schlier-

stadt/Buchen  um 14.00 Uhr 
Kreisliga:  B2 in Fahrenbach gegen  JSG Kleiner Odenwald um 

16.00 Uhr 
A-Junioren JSV Limbach-Fahrenbach
Spielort: Krumbach  Wann : 02.10 um  16:00 Uhr  gegen JSG Kraut-
heim/ Gommersdorf 

SV Robern
F-Jugend-Turnier am Sonntag, 03.10.21, ab 11 Uhr 
Nach langer Pandemie-Pause haben die drei Mannschaften der F-
Jugend des Jugend-Sportverein Limbach-Fahrenbach am Sonntag, 
den 03. Oktober 2021, von 11 Uhr bis ca. 13 Uhr das erste Heim-
Turnier auf dem Sportplatz in Robern. Die weiteren Turniertage 
sind jeweils Freitags, 08.Oktober 2021 und 15.Oktober 2021, ab 17 
Uhr, ebenfalls in Robern. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den. Am Sonntag gibt es heiße Würste und Hot Dogs, Kaffee und 
Kuchen, gerne auch zum mitnehmen. Der Erlös kommt den Spie-
lern der F-Jugend zugute.
Schrottsammlung Förderverein SV Robern
Der Förderverein SV Robern führt ab Donnerstag, 30.September 
bis Montag, 18.Oktober seine Herbst-Schrottsammlung durch. Der 
Container steht bereits auf dem Parkplatz beim Sportplatz in Ro-
bern. Schrott aller Art (z.B. Edelstahlspülen, Badewannen, Boiler, 
Holz-, Kohle-, Gas-Öfen, Heizkörper, Fahrräder, Autoteile, Land-
wirtschaftliche Geräte, Eisenrohre, Dachrinnen, Metallgartenzäune, 
Wäscheständer, Töpfe, Pfannen, und alles, was sonst noch aus Me-
tall ist kann in den Container gebracht werden. Der Verein freut 
sich über viele Schrottanlieferungen

VfR Fahrenbach 
Am Freitag, 01. Oktober 2021, findet um 19.30 Uhr im Zelt am 
Sportheim des VfR die ordentliche Hauptversammlung des VfR 
Fahrenbach statt. Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder 
recht herzlich eingeladen. 
Generalversammlung Förderverein VFR Fahrenbach 
Am Freitag, 01.10.2021, findet um 18.45 Uhr die ordentliche Mit-
gliederversammlung des Fördervereines des VfR Fahrenbach in 
dem Zelt bei d Sportheim statt. Alle Mitglieder, Freunde und Gön-
ner des Vereines sind hierzu herzlich eingeladen.

http://www.drk-mosbach.de
mailto:gemeidne@fahrenbach.de
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Jugendabteilung - Schrottsammlung am 16.10.2021
Die Jugendabteilung des VfR Fahrenbach führt am Samstag, 
16.10.2021. die nächste Schrottsammlung durch. An diesem Sams-
tag können Schrottteile in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr am Bau-
hof Fahrenbach abgegeben werden. Bitte achten Sie bei der An-
lieferung auf die aktuell gültigen Abstandsregelungen. Sollten Sie 
sperrigen Schrott haben, den Sie selbst nicht bringen können, mel-
den Sie sich telefonisch bei Manfred Roos 06267/929669 oder Mi-
chael Hettinger 06267/929440. Wir danken für Ihre Unterstützung.
Abteilung Viet Vo Dao 
Ab Oktober beginnt ein neuer Anfängerkurs ab 6 Jahren. Montags 
im Dorfgemeinschaftshaus Trienz 18:00-20:00 Uhr und Freitag im 
Katholisches Gemeindehaus Fahrenbach von 18:15-20:15 Uhr. Info: 
www.vietvodao-info.de oder 017650681851

FC Trienz 
Damenmannschaft sagt „Danke“ 
Passend zu den T-Shirts von „Myrlla`s Friseurlounge“ aus Trienz 
konnte sich die Damenmannschaft des FC Trienz mit neuen Trai-
ningsanzügen ausstatten. Zu verdanken ist dies einer Spende der 
Firma Elektro Anlagen Hartmann aus Limbach. Offiziell überge-
ben wurden die neuen funktionellen Trainingsanzüge im Beisein 
von FC-Vorstand Jochen Mohr vor dem Heimspiel gegen den SV 
Dielbach. Ein ganz großes „Dankeschön“ der Damenmannschaft 
des FC Trienz an die Fa. Elektro Anlagen Hartmann, für die Se-
bastian Lunzer vor Ort war. 

Herbst-Fest beim FC Trienz
Am Wochenende 9./10. Oktober steht beim FC Trienz das erste 
Herbst-Fest unter dem Motto „Genuss & Wein trifft Sport“. Für den 
Genuss und den Wein sorgen samstags von 16:30-21:00 Uhr sowie 
sonntags von 11:30-19:00 Uhr ein reichhaltiges Angebot aus Herbst-
burger, Flammkuchen, Haxe und Co. sowie diverse herbstlich gepräg-
te Getränke. Diese können sowohl im Rahmen eines To-Go-Verkaufs 
zum Mitnehmen als auch zum Vor-Ort-Verzehr (3G-Nachweis erfor-
derlich!) bestellt werden. Hierzu einfach bis zum 6. Oktober 20 Uhr 
eine E-Mail an fctrienz@gmx.de mit Angabe einer gewünschten Uhr-
zeit schreiben oder am 6. Oktober von 14 Uhr bis 20 Uhr telefonisch 
unter 06267 / 9296827 bestellen. Hier können auch Tische für ca. 6 
Personen reserviert werden. Die komplette Speise- und Getränke-
karte sowie alle weiteren Infos stehen unter www.fctrienz1946.de zur 
Verfügung.Freut Euch außerdem auf die Mal- und Bastelaktion der 
Kindergärten aus Trienz und Fahrenbach, deren herbstliche Kreatio-
nen an beiden Tagen auf dem Sportgelände ausgestellt sind. 

KKS Trienz
Frische Forellen vom KKS-Trienz
Unser traditionelles Räucherfischessen findet am Samstag, den 
16.10.2021 ab 16:00 Uhr im Schützenhaus des KKS-Trienz statt. 
Das Essen wird to go angeboten und ist vorzubestellen!
Folgende Gerichte werden frisch zubereitet und können vor Ort im 
Schützenhaus verzehrt oder auch mitgenommen werden: : 
·  Forelle frisch aus den Räucherofen dazu Hausgemachter Kartoffel-
salat oder Brot

· Fischburger mit Pommes 
Bei allen Speisen bitten um Vorbestellung bei Thomas Göndör Tel: 
0151/14159628. Bitte um Beachtung: Die Veranstaltung findet un-
ter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen statt. 

Obst- und Gartenbauverein 
Der Obst- und Gartenbauverein Fahrenbach plant, am Freitag, 
05.11.2021, um 18.30 Uhr, im „Cafe Gmütlich“ in Fahrenbach sei-
ne Jahreshauptversammlung durchzuführen. Die Mitglieder werden 
gebeten, sich den Termin vorzumerken. Eine Einladung mit der Ta-
gesordnung ergeht rechtzeitig vor der Jahreshauptversammlung. 

VdK Ortsverband Fahrenbach
Einladung zum Jahresausflug 2021
Herzliche Einladung zum Jahresausflug an unsere Mitglieder mit 
Partnerin / Partner sowie Freunde und Gönner des VdK. Gäste sind 
herzlich willkommen.
Wann:   13.10.2021, Abfahrt um 7.15 Uhr
Wohin:  nach Straßburg / Elsaß
Kosten:  28,-- € (inklusive Bootsfahrt in Straßburg)
Programm:
–  7.15 Uhr Abfahrt in Fahrenbach (weitere Haltepunkte sind bei Be-

darf möglich)
–  ca. 10.30 Uhr Ankunft in Straßburg-Fegersheim/Elsaß bei der Fa. 

Spitzer, Silofahrzeuge, mit Info und Betriebsbesichtigung
–  ca. 13.00 Uhr Ankunft in Straßburg, Altstadt
–  ca. 16.00 Uhr Abfahrt voraussichtlich nach Malsch in den Besen 

„Reblaus“
–  ca. 20.00 Uhr Ankunft in Fahrenbach
Kommen Sie mit, zu einem erlebnisreichen Tag mit dem VdK Orts-
verband Fahrenbach. Bitte beachten: Es gelten die aktuellen Coro-
na-Regelungen für Busfahrten: 3 G und Maske
Anmeldungen werden bis zum 10.10.2021 bei Wolfram Reichert, 
Tel.-Nr. 06267-1094 oder Walter Reiß, Tel.-Nr. 06267-1226 oder 
Anna Wittmann, Tel.-Nr. 06267-1662 oder Sieglinde Koso, Tel.-Nr. 
06287-392 erbeten. Anmeldungen sind auch an folgende E-Mail-
Adresse möglich: wolfram_reichert1@web.de

Reit- und Fahrverein Robern 
Die Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrverein Robern e.V. 
findet am Donnerstag, den 07. Oktober 2021 um 19.30 Uhr im Ca-
sino der Reitanlage statt. Dazu sind alle Mitglieder recht herzlich 
eingeladen.
Tagesordnung:
  1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
  2. Protokoll der letzten Generalversammlung
  3. Bericht des Jugendwarts
  4. Bericht des Kassiers
  5. Kassenprüfungsbericht
  6. Entlastung der Vorstandschaft
  7. Wahl eines Wahlleiters
  8. Neuwahlen der Vorstandschaft und Kassenprüfer
  9. Ehrung langjähriger Mitglieder
10. Wünsche und Anträge
Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum 01. Oktober 
2021 beim 1. Vorsitzenden Hans Zollmann einzureichen. Die zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Hygienebestimmungen sind zu beach-
ten. Es können nur Geimpfte, Genesene oder Getestete teilnehmen.

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Nachrichten:

Alle Gottesdienste werden auf YouTube übertragen, der YouTube-
Link ist auf unserer Homepage: www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst 
Freitag, 01.10.21
20:00 Uhr Posaunenchor (Probeort nach Absprache)
Samstag, 02.10.21
17:30 Uhr Kindertreff, Trienz
alle Infos zum Kindertreff findet ihr unter:
  http://www.ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/ oder erhaltet 
ihr durch eine Mail an kigo-trienz@ev-fahrenbach.de
Sonntag, 03.10.21
10:00 Uhr  Erntedankgottesdienst mit Posaunenchor, Park-
platz an der Wanderbahn beim Seniorenheim Fahrenbach (Pfr. 
Michael Roth-Landzettel) Bei schlechtem Wetter nur online! Nä-
heres s. unten!
Mittwoch, 06.10.21
18:00 Uhr Konfirmandenunterricht „Alter Jahrgang“ Alter 
Kindergarten Fahrenbach
Donnerstag, 07.10.21
19:30 Uhr Singkreis Jubilate, Alter Kindergarten Fahrenbach
Freitag, 08.10.21
20:00 Uhr Posaunenchor (Probeort nach Absprache)
Samstag, 09.10.21
19:00 Uhr Abendgottesdienst mit dem „Musikprojekt Neue Lie-

der“, Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-Landzettel)

http://www.vietvodao-info.de/
mailto:fctrienz@gmx.de
http://www.fctrienz1946.de/
mailto:wolfram_reichert1@web.de
http://www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst
http://www.ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/
mailto:kigo-trienz@ev-fahrenbach.de
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Freiluftgottesdienst beim Seniorenheim
Zu diesem Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, den 03.10.2021 um 
10.00 Uhr auf dem Parkplatz an der Wanderbahn beim Senioren-
heim (Bahnhofstr. 33) laden wir Sie alle herzlich ein. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn jeder Erntegaben mitbringen 
und auf oder vor den Altar legt und diesen so zu einem echten Ern-
te-Dank-Tisch werden lässt. Im Prinzip kann das alles sein, von Blu-
men über Kastanien, Nüssen, Obst und Gemüse bis zu Brot, Mais-
kolben oder anderem. Da eine Idee davon aber vor allem auch ist, 
die Lebensmittel nach dem Gottesdienst an den Tafelladen in Mos-
bach zu spenden, ist es wichtig, zu wissen, dass dieser unter den 
aktuellen Bedingungen leider nur abgepackte Spenden annehmen 
kann. Daher müssten Sie unverpackte Lebensmittel nach dem Got-
tesdienst wieder selbst mitnehmen. Die Heimbewohner werden die 
liturgische Feier auf vorbereiteten Sitzgelegenheiten oder auch teil-
weise von den Balkonen ihrer Zimmer aus mitfeiern können. 
Alle anderen Gottesdienstbesucher können auf einer gesonder-
ten Freifläche unter Einhaltung der Corona-Bedingungen auf vor-
gestellten Stühlen daran teilnehmen. (Im Freien sind aktuell keine 
Einschränkungen außer, dass wir voneinander 1,5 Meter Abstand 
halten müssen und die Kontaktdaten zur Nachverfolgung angege-
ben werden müssen.) Es gibt nur wenig bis keinen Schatten – bei 
strahlendem Sonnenschein könnte es sich anbieten, als Sonnen-
schutz einen Regenschirm mitzunehmen. Ist es kalt, ziehen Sie sich 
bitte warm an. Allerdings müssen wir aktuell eher davon ausgehen, 
dass der Gottesdienst auch „ins Wasser fallen“ könnte. 
Bei hoher Regengefahr oder Regen müssen wir in die Kirche aus-
weichen. Wegen der Beteiligung des Posaunenchores, für den wir 
sehr dankbar sind, kann der Gottesdienst dann nur online statt-
finden, da die Kapazitätsgrenze in der Kirche mit den Mitglie-
dern des Posaunenchores schon erreicht ist!

Gemeindeversammlung am 24.Oktober
Liebe Gemeinde, ganz herzlich laden wir Sie alle zu unserer Ge-
meindeversammlung am 24. Oktober ein. Diese ist im Anschluss 
an den 10.00 Uhr-Gottesdienst, in dem mit Herrn Karl-Friedrich 
Schulz und Herrn Friedemann Weber auch zwei langjährige Kir-
chenmusiker anlässlich ihrer Jubiläen geehrt werden. 
Sowohl der Gottesdienst als auch die Gemeindeversammlung wer-
den auch über YouTube live übertragen – gleichwohl sind Sie natür-
lich aber vor allem eingeladen, direkt vor Ort dabei zu sein. 
(Für die, die nicht vor Ort dabei sein können, aber gerne Fragen 
stellen möchten, gibt es einerseits die Chat-Funktion im YouTube-
Stream und andererseits diese „Hotline-Nummer“: 0151/65478010)
In der Gemeindeversammlung wird es um folgende Themen gehen: 
–  Die Position des Altars, die aus theologischen Gedanken heraus 

versuchsweise weiter vorne ist, damit der Pfarrer hinter dem Altar 
stehen kann, bzw. sich Pfarrer und Gemeinde UM den Altar HE-
RUM versammeln können. 

–  Die Planungen zum Gemeindehaus mit Vorstellung des Entwurfes 
nach den geänderten Rahmenbedingungen. 

–  Die Heizung für die Kirche (da braucht es eine Lösung, wenn das 
alte Gemeindehaus abgerissen werden wird.)

–  Der Verkauf des Kindergartengebäudes in Trienz (unter Beibehal-
tung der Trägerschaft)

–  Die (monetäre und organisatorische) Entwicklungen in der Lan-
deskirche und ihre Bedeutung für den Kirchenbezirk Mosbach 
und unsere Kirchengemeinde 

Sie sehen, es sind spannende Themen, die uns sehr betreffen. Wir 
hoffen, dass Sie möglichst zahlreich kommen, wenngleich wir dar-
auf hinweisen müssen, dass wir aufgrund der vorgeschriebenen Hy-
gieneschutzmaßnahmen in der Kirche durchgehend Maske tragen 
und Abstand halten müssen, weshalb die Plätze begrenzt sind. 

Katholische Kirchengemeinde 
Erntedankgottesdienst in Trienz 
Am 03. Oktober 2021 feiern wir in Trienz um 8.45 Uhr den Ern-
tedankgottesdienst.
In diesem Jahr wollen wir auch wieder die Erntedankaktion „Jedem 
so viel er braucht“ zu Gunsten der Tafel unterstützen. Tafelläden er-
möglichen es sozial schwachen Menschen, ihren Bedarf an Lebens-
mitteln zu besonders günstigen Preisen zu erwerben. Was genau ge-
braucht wird, entnehmen Sie bitte dem gemeinsamen Artikel in der 
Rubrik Seelsorgeeinheit. Nach dem Erntedankgottesdienst werden 
die Spenden dem Tafelladen zur Verfügung gestellt, wo sie gerade 
auch in der Corona-Zeit dringend benötigt werden. Sie können die 

haltbaren Lebensmittel ab sofort einfach hinten in der Kirche abstel-
len. Bringen Sie wie gewohnt am 03.10.21 Ihre Erntegaben. 
Sie werden zusammen mit den Spenden für den Tafelladen vor dem 
Altar aufgestellt und gesegnet.
Selbstverständlich bleibt es jedem selbst überlassen, ob er nach dem 
Gottesdienst seine Erntedankgaben an die Tafel gibt oder wieder 
mit nach Hause nehmen möchte. Auch Geldspenden sind willkom-
men. Helfen Sie uns, diese Aktion zu unterstützen. Wir sagen schon 
jetzt ein herzliches Dankeschön. Nach dem Gottesdienst sind Sie 
herzlich zu einem Stehkaffee auf dem Kirchenvorplatz unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften eingeladen.

St. Jakobus, Fahrenbach
Dankgottesdienst Besuchsdienst
Der Besuchsdienst der Pfarrei St. Jakobus, Fahrenbach (Fahren-
bach-Robern-Trienz) hätte bereits im vergangenen Jahr sein 20-jäh-
riges Bestehen feiern können. Auch das hat Corona verhindert. 
Wir möchten dies im Rahmen des Erntedankgottesdienstes in Ro-
bern am 10.10.2021 um 10.15 Uhr nachholen. Da einige der Be-
suchsdientsmitarbeiter/innen bereits von der ersten Stunde an mit 
dabei waren und sind, nehmen wir hierbei auch gerne Ehrungen 
und teilweise Verabschiedungen vor. Damit wir aufgrund der einge-
schränkten Platzverhältnisse niemanden kurz vor dem Gottesdienst 
abweisen müssen, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung, bitte auch 
seitens der Besuchsdienste. Danke für Ihr Verständnis!
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Suche dringend eine Wohnung oder ein Haus 
zur Miete in Limbach.

Telefon 0176-80415094

Ambulanter Pfl egedienst Löwenzahn GmbH 
69427 Mudau • Schloßauer Straße 1

Tel.: 06284-9285160 • www.pflegedienstloewenzahn.de

Oder bei ärztlichen verordneten Tä� gkeiten? 
Dann rufen Sie uns an. Wir stehen Ihnen zur Seite.

Sie benötigen Unterstützung 
bei der täglichen

Körperpflege?Körperpflege?

LIMBACH

Limbach
Marktplatz 4

Tel. (0 62 87) 8 11

www.metzgerei-doerrich.de

Unser Angebot am Wochenende 
Freitag, 1. Oktober & Samstag, 2. Oktober

Zarte Minutenschnitzel  1 kg 7,90 €
Saftiger Bierschinken 100 g 0,99 €
Münchener Weißwürste 100 g 0,89 €
Pikante Polnische 100 g 0,89 €

Wir backen, Sie genießen ...
An den Wochenenden haben wir in Limbach 

wie folgt für Sie geöffnet: 

SAMSTAGS von 6 bis 17 Uhr 

Sonntag von 7.30 bis 17.30 Uhr Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr
  03. Oktober 2021 
  10. Oktober 2021 
  17. Oktober 2021 24. Oktober 2021
  31. Oktober 2021 07. November 2021
  (Montag, 01. November geschlossen)

  14. November 2021 21. Novermber 2021
  28. November 2021
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Liebe Gäste,
wir haben vom 04.10.2021 bis zum 21.10.2021 Urlaub.

Neue Öffnungszeiten:
Montag:  Ruhetag
Dienstag:  17.00 Uhr–21.00 Uhr
Mittwoch bis Sonntag:  11.30 Uhr–21.30 Uhr durchgehend geöffnet
warme Küche:   11.30 Uhr–14.00 Uhr, 17.00 Uhr–21.00 Uhr  

 (sonntags bis 20:00 Uhr)

Wir suchen Aushilfskräfte auf 450-€-Basis für die Küche und den Service. 
Für nähere Informationen können Sie sich gerne telefonisch oder im Gast-
hof melden. Ihr Engel-Team

Inh. Agnes Keller
Stangenweg 1
74838 Limbach-Balsbach
Telefon 06287/205

Besenwirtschaft · E. Hannich
Mosb.-Lohrbach · Kurfürstenstr. 39 · Tel. 0 62 61/168 64 · Fax 0 62 61/ 4102

www.lohrbacher-faessle.de

Wir haben wieder geöffnet!
Vom Freitag, dem 1. 10., bis einschließlich 

Sonntag, dem 10. 10. 2021. – täglich ab 17.00 Uhr – 
Bitte beachten Sie die 3-G-Regeln, die leider auch bei uns gelten.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Hannich

Allgemeinarztpraxis Karl Dobrick · Mudau

Wir sind im Urlaub:
vom 11.10. bis 15.10.2021

ist unsere Praxis geschlossen.
Vertretung: Rolf Schwing, Tel. 269

� Shell-Heizöl
� Kohle
� Brennholz
� Holz-Pellets
� SB-Dieseltankstelle

Telefon (0 62 87) 10 97 oder 17 69
74838 Limbach · Lindenweg 8

Bei uns sind 
Sie immer in 
guten Händen

Hasselbach_Heizoel_KW02-10:Layout 1  19.02.2012  11:47 Uhr 

Seniorengerechts Wohnen in Mudau – Neubau – 
Vermiete, nach Fertigstellung zum Oktober / November 2021, 
eine altersgerechte Wohnung neben GERAS Seniorenpflege. 
3 ZKB, Wohnfläche 71 m² , 1. OG im MFH. Erreichbar mit 
Fahrstuhl, Balkon, Stellplatz. Telefon 0171 /3648194

Ahornbrennholz, gesägt 33cm, 

Anlieferung bis 15 km frei, Ster 70,– Euro

 Telefon (0 15 90) 1 98 58 60

gültig vom 1. 10.  
bis 7. 10. 2021

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach, Tel. 06287/929556 · Krumbach, Tel. 06287/222
Laudenberger Straße 5 Lindenstraße 12 
www.landmetzgerei-rausch.de 

Zarte Rindsrouladen
~ auf Wunsch auch gefüllt nach Hausfrauenart!  kg € 16.90
Polnische oder Paprikawürstchen 
~ mild geräuchert über Buchenholz, schmecken kalt oder heiß!  100 g € 1.05
Salat der Woche:
Wurst- oder Fleischsalat
~  natürlich aus eigener Herstellung!  100 g € 0.85
1 Ring Fleischwurst
~  darf bei keinem Vesper fehlen! Stück, ca. 600 g € 4.30
Am Samstag: 9.00 Uhr gegrillte Schweinshaxen, 
11.45 Uhr gegrillte Hähnchen Wir bitten um Vorbestellung!

Alle Fleisch- und Wurstwaren sind aus eigener Schlachtung,  
von Tieren aus kontrollierten Betrieben unserer Region.

BEERDIGUNGS- INSTITUT

ROOS
Särge, Überführungen, Einäscherungen,

In- und Ausland, Ausgrabungen, 
Umbettungen, Friedwald. 

Erledigen aller Formalitäten. 
Zugelassen auf allen Friedhöfen.

Zu jeder Zeit! Bei Todesfällen rufen Sie an! 

� (06261) 1144777722 oder 15953 
(0172) 6377121, (0172) 2637712 od. (0173) 5346890

74821 Mosbach-
Lohrbach

Kurfürstenstr. 37

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de



Seite 16  Amtsblatt der Gemeinden Limbach und Fahrenbach  1. Oktober 2021 · KW 39

HEIZÖL VON ZAHRADNIK

Ihr starker Heizölpartner im 
Neckar-Odenwald

Zahradnik - Qualität und Zuverlässigkeit seit 60 Jahren
     06261 4004

kontakt@zahradnik.com
www.zahradnik.com

Industriestraße 3-5 • 74821 Mosbach

2022 steigt
die CO2-Steuer

Jetzt aktivJetzt aktiv  
werden undwerden und  
Geld sparen!Geld sparen!

Ihr habt Interesse an einem Deutz?
Jetzt bei uns Probe fahren und alles wissenswerte

darüber erfahren! Sprecht uns einfach an.

Wir besichtigen Ihre Immobilie mit den Interessenten in 
einem virtuellen 360°-Rundgang.

Besichtigen 
ist einfach.

www.s-immobilien-ntow.de

   

S Sparkasse   
 Neckartal-Odenwald

Buchen 

Dirk Maylandt

06261/86-3190 

dirk.maylandt@ 

s-immobilien-ntow.de 

Systemische Einzel-, Paar- & Familientherapie (IGsT/SG) 

74834 Elztal-Muckental • 06267 / 9296398 

info@mareike-senk.de
www.mareike-senk.de

Therapie, Coaching & Beratung 

•Persönlich •Telefonisch •Video-Call 
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